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1 Vorüberlegungen

Oft wird der Wandel der Industriegesellschaft thematisiert:
hin zur postindustriellen Gesellschaft, zur Dienstleistungs-
oder zur Informationsgesellschaft. Was auch immer konkret
unter die neue Gesellschaftsform gefaßt wird, so gehen damit
auf jeden Fall neue Berufsbilder einher. Diese sind in der be-
stehenden Berufsklassifikation oft nicht (trennscharf) erfaßt
oder nur schwer zu integrieren. Schon Frieling klagte, daß
„Tätigkeiten im organisatorischen Bereich (z.B. Organisato-
ren und Manager) durch das bestehende System nicht mehr
adäquat abgebildet werden können“ (Frieling 1980: 72). Statt
diese Klassifikation also – nun fast 20 Jahre später – um den
einen oder anderen neuen Beruf zu ergänzen, möchte dieser
Aufsatz zum Nachdenken über einen grundsätzlich anderen
Aufbau einer Klassifikation der Erwerbstätigkeit von Perso-
nen anregen. Deren Kernbestandteil ist die Funktion im Sin-
ne einer Position, die jemand in einem Unternehmen innehat.
Ausgangspunkt ist dabei das Unternehmen als Organisation,
die sich intern differenziert und verschiedene Aufgaben an
unterschiedliche Organisationsmitglieder überträgt. Zu-
nächst wird untersucht, welche Funktion die Arbeitsleistung
eines Mitarbeiters für die Organisation „Unternehmen“ bzw.
seine Zwecke erfüllt. In einem zweiten Schritt wird diese be-
triebliche Perspektive insbesondere für Vermittlungszwecke
um Fertigkeiten ergänzt, über die eine Person qua Ausbildung
verfügt, die aber in der aktuell ausgeübten Funktion nicht ge-
nutzt werden.

Der Kern einer solchen Funktionsklassifikation wird vorge-
stellt und an einem Beispiel gezeigt, daß Unternehmens-
strukturen sich solcherart klassifizieren lassen. Jedoch kann
dieser Diskussionsbeitrag noch nicht den Endpunkt der Über-
legungen darstellen1. Vielmehr wird begründet, warum die-
ser Zugang insbesondere für hochqualifizierte und Manage-
menttätigkeiten aussichtsreich erscheint. Jedoch handelt es
sich hierbei nicht um ein Klassifikationsinstrument aussch-
ließlich für die Führungsebenen von Unternehmen, sondern

Über eine funktionale Klassifikation von Arbeit
Peter Menne*

Der Autor entwickelt eine neue Variante der Klassifikation von Arbeit. Deren Ausgangspunkt bildet dabei die
Organisation, für die eine Funktion ausgeübt wird. Funktion wird dabei im Sinne einer Position verstanden, die
jemand innehat, wobei diese Position in den Dimensionen des fachlichen Aufgabenbereichs und der Hierarchie-
ebene bestimmt wird.

Insbesondere für Vermittlungsprozesse wird ein Konzept vorgestellt, bei dem die Informationen zur Organisation
mit Angaben über die Branche und zum personengebundenen Know-how mit Angaben zur Bildung vervollständigt
werden. Der systematische Ansatz, die vielfältigen betrieblichen Aufgabenbereiche zu klassifizieren, geht dabei
top-down vor. 

Von bisherigen Berufskonzeptionen unterscheidet sich die funktionale Klassifikation einerseits durch den Aus-
gangspunkt „Organisation“, andererseits durch die Reduktion auf das Beziehungsgefüge innerhalb der Organisa-
tion: Psychologische und ethisch-moralische Momente, die im Berufsbegriff immer mitschwingen, werden ausge-
blendet. Statt dessen wird ein Modell formalisierter Beschreibungen des jeweiligen Verantwortungsrahmens und
Aufgabenbereichs angeboten.Damit kann die Tätigkeit in unterschiedlichen Organisationen vergleichbar gemacht
und die Vorauswahl von Bewerbern rationaler gestaltet werden.

* Peter Menne arbeitet im Research für Personalberatungen. Branchenüber-
greifend analysiert er Personalmärkte und Organisationsstrukturen im Zuge
der Direktsuche von Führungskräften. Der Beitrag liegt in der alleinigen Ver-
antwortung des Autors.

1 Insbesondere umfaßt der Aufsatz noch kein vollständiges Verzeichnis aller
möglichen Funktionen, was erst Ergebnis weiterer Forschung sein kann. An
dieser Stelle muß ich mich auf die wesentlichen Grundzüge beschränken.



prinzipiell soll das ganze Unternehmen – bis hinab zur Mit-
arbeiterebene – abgebildet werden können.

Die Funktion bildet dabei zwar einen wesentlichen – und den
wesentlichen neuen – Gesichtspunkt, doch um ein Unterneh-
men und die Stellung des Mitarbeiters darin zu beschreiben,
ist sie allein nicht ausreichend. Die Funktion wird daher mit
weiteren Merkmalen verknüpft, um so das Bild des Unter-
nehmens zu vervollständigen und Organisationen wie Wer-
degänge vergleichbar zu machen.

1.1 Klassifikationszwecke

Mit Hilfe der Funktionsklassifikation werden Unternehmen
hinsichtlich ihres Personals beschrieben, auch Großunterneh-
men mit komplexen Strukturen. Genauso wie Frieling bezüg-
lich der „Vielzahl der vorhandenen Berufe“ (Frieling 1980:
30) unterstelle ich „eine unterschiedliche Ähnlichkeit“ (Frie-
ling 1980: 29) der in den verschiedenen Unternehmen aus-
geübten und von ihnen benötigten Funktionen. Diese lassen
sich zu Gruppen so zusammenfassen, daß ein Überblick eben-
so wie Vergleiche ermöglicht werden. „Funktion bedeutet
hierbei die Position, die jemand in dem Organisationsgefüge
einnimmt, wobei diese Position mittels verschiedener, nach-
folgend beschriebener Kriterien erfaßt wird.

Über das allgemeine Interesse an einer systematischeren Be-
schreibung einzelner Organisationen hinaus verfolgt die
Funktionsklassifikation den weitergehenden Zweck, Wechsel
von Arbeitnehmern von einem Unternehmen zum anderen zu
erleichtern. Sie vereinfacht Vergleiche von bislang in einem
Unternehmen wahrgenommenen Aufgaben mit in anderen
Unternehmen anfallenden Aufgaben, insbesondere den Ver-
gleich mit dem Anforderungsprofil eines künftigen Arbeit-
gebers. Solche matching-Prozesse sollen präziser ablaufen
können, als dies die bisherige Klassifikation der Berufe (vgl.
Stat. Bundesamt 1961, 1975 und 1992) ermöglicht.

Die Funktionsklassifikation ist hierbei nicht isoliert zu be-
trachten. Statt dessen wird ein Konzept vorgestellt, wie auf
vielschichtige Anforderungen mit einem Bündel von Klassi-
fikationen reagiert werden kann, wobei jede dieser Klassifi-
kationen für jeweils spezifische Anforderungen geeignet ist
und die Information diesem bestimmten Gegenstand entspre-
chend bestmöglich aufbereitet. Die Funktion stellt dabei al-
lerdings das zentrale Element dar.

Zu berücksichtigen ist, daß Erwerbstätige ihre Leistung über-
wiegend als Mitglied einer Organisation erbringen: innerhalb
eines Unternehmens, das aus mehr Personen als nur einem In-
haber besteht.2 Daher wird die Organisation mit den von ihr
angebotenen Waren und Dienstleistungen zum Ausgangs-
punkt genommen. Im Zentrum des Interesses stellt die Frage,
welchen Teilbetrag der einzelne zum output der Organisation
erbringt. Insofern unterscheidet sich der vorgestellte Ansatz
von bisherigen Klassifikationen der Berufe, deren Ausgangs-
punkt das einzelne Individuum mit seinen Fertigkeiten und
Fähigkeiten bildet.

1.2 Probleme des Berufsbegriffs

Der Berufsbegriff wird weder einheitlich gebraucht, noch ist
er klar definiert (vgl. Dostal u.a. 1998: 439 f.). Frieling er-
läutert seine Genese, ausgehend von seinen historischen Wur-
zeln, als religiösen Begriff (vgl. Frieling 1980: 4 f.), der im

Gefolge der Reformation auch auf das Arbeitsleben erweitert
wird und dort den Begriff des Standes ablöst. Genau wie er
betonen auch Dostal u.a. (vgl. Dostal u.a. 1998), daß „Beruf“
keineswegs nur ökonomisch gefaßt werden kann, sondern im-
mer auch eine psychologische Dimension beinhaltet: er wirkt
sinnstiftend und besitzt emanzipative Bedeutung (vgl. Dostal
u.a. 1998: 448). Seinen Kern bildet ein Ensemble von Fertig-
keiten und Kenntnissen, die i.d.R. während einer Ausbildung
erworben und im Laufe der Berufspraxis vertieft und erwei-
tert werden.

Frieling setzt ganz allgemein voraus, daß in der Vielzahl der
Berufe hinreichend viele Ähnlichkeiten zu entdecken sind, so
daß sie zu Gruppen zusammengefaßt werden können und über
eine Klassifikation Übersicht herzustellen ist. Dann stellt er
verschiedene Möglichkeiten vor, eine solche Klassifikation
zu erstellen: So kann sie sich an pädagogischen Aspekten
orientieren, auf dem Prestige eines Berufes (vgl. Frieling
1980: 76-88) aufbauen, den Grad der Mechanisierung/Auto-
matisierung heranziehen oder sich an „der Ähnlichkeit der
verrichteten Arbeit orientieren“ (Frieling 1980: 59) wie die
ISCO (vgl. Elias/Birch 1993) oder die Klassifizierung der Be-
rufe (vgl. Stat. Bundesamt 1961, 1975 und 1992). Die Vorzü-
ge und Nachteile der diversen Klassifikationsverfahren sol-
len hier nicht wiedergegeben werden. Festzuhalten ist, daß sie
alle am Individuum ansetzen: es bzw. seine konkrete Arbeits-
fertigkeit bilden den Ausgangspunkt. Aufbauend auf der Be-
obachtung von Arbeitsabläufen und von Tätigkeitsbeschrei-
bungen werden bei den – in der Praxis am bedeutsamsten –
„semantischen Berufsklassifikationen“ (Frieling 1980: 74)
Berufsbenennungen und Berufe betrachtet, ähnliche Berufe
zu Berufsklassen zusammengefaßt, diese wiederum zu Be-
rufsordnungen, welche zu Gruppen und Abschnitten zusam-
mengefaßt werden. Bottom-up werden Oberbegriffe gebildet,
bis hin zu den nicht mehr allzu distinktiven sechs Berufsbe-
reichen „Berufe in der Land-, Tier-, Forstwirtschaft und im
Gartenbau“, „Bergleute, Mineralgewinner“, „Fertigungsbe-
rufe“, „technische Berufe“, „Dienstleistungsberufe“ und der
Restkategorie „sonstige Arbeitskräfte“ (Stat. Bundesamt
1992: 20-23).

Das Konzept des Berufs ist untrennbar mit einer individuali-
sierenden Sichtweise verbunden. Unter den verschiedenen
Definitionen ist die von Frieling wiedergegebene soziologi-
sche diejenige, die im Sinne des hier vorgestellten Konzepts
am weitesten führt: Sie basiert auf einem „Rollenträger, der
bestimmte soziale Funktionen übernommen hat. Bildlich ge-
sprochen ist der Beruf eine Art Uniform, die sich eine Person
anzieht. Die ‘anderen’können von diesem Uniformträger be-
stimmte, durch die Uniform präjudizierte Verhaltensweisen
erwarten“ (Frieling 1980: 10 unter Bezugnahme auf Daheim
1970).

Ein Kritikpunkt Frielings an den semantischen Klassifikatio-
nen kann produktiv weiterentwickelt werden: Vorgeblich ori-
entieren sie sich an Arbeitsplatzbeschreibungen und den ver-
richteten Tätigkeiten, tatsächlich beruhen viele Ähnlichkeits-
zuordnungen aber auf den historischen Wurzeln dieser Beru-
fe (vgl. Frieling 1980: 74). Er erläutert das am Beispiel von
Arzt und Apotheker, die sich in der gleichen Berufsgruppe 84
finden. „Diese ‘standespolitisch’ motivierte Übereinstim-
mung wird ... fragwürdig, wenn das tatsächlich ausgeübte Ar-
beitsverhalten zugrunde gelegt wird. Der Apotheker darf z.B.
... Brandsalbe gegen Entgelt abgeben, er darf aber nicht die
Wunde als Brandwunde diagnostizieren oder gar die Salbe
auftragen ... Auf der Ebene des faktisch Beobachtbaren haben
Diagnose und Therapie von Krankheiten und der Verkauf von
Medikamenten kaum Ähnlichkeit.“ (Frieling 1980: 65). Den-
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noch gelten beide Berufe als verwandt; und sie haben tatsäch-
lich sehr viel gemeinsam: ihren Zweck, „nämlich die Erhal-
tung bzw. Wiederherstellung der Gesundheit“ (a.a.O.).

Reduziert man die Klassifikationskriterien auf beobachtbare
Arbeitsvollzüge, so ergeben sich schnell Probleme o.g. Art,
bzw. können sehr viele Tätigkeiten „durch das herkömmliche
System nicht mehr adäquat abgebildet werden“ (Frieling
1980: 72). Rekurriert man jedoch auf den Zweck, so sieht das
Bild schnell anders aus. Und Organisationen sind definiert als
soziale Gebilde, die einen Zweck verfolgen3. Der Zweck ist
somit eine zentrale Kategorie, sowohl bezüglich der gesam-
ten Organisation „Unternehmen“ als auch bezüglich ihrer in-
ternen Differenzierung. Weil Unternehmen zweckgerichtet
agieren, läßt sich auch aus dessen Analyse sehr viel Informa-
tion auch über die Organisation gewinnen, inclusive Bedarf
an und Struktur von manpower, um in einer gegebenen Markt-
situation bestehen zu können. Die mit einer bestimmten Auf-
gabe verbundenen Zwecke sind ein entscheidendes Abgren-
zungskriterium für die Funktion.

2 Was ist eine Funktion?

Der Zweck von Unternehmen wird als Geschäftsziel in einer
Satzung4 formuliert; daraus und aus Art und Zahl der Pro-
dukte oder Dienstleistungen folgt, welcher oder welchen
Branchen das Unternehmen zuzuordnen ist. Hierfür liegen
mehrere Klassifikationen vor – z. B. NACE oder SICC5. 

Auf ihre Geschäftsziele hin ist die gesamte Organisation aus-
gerichtet; um sie zu erreichen, geht sie arbeitsteilig vor, ord-
net ihre Abläufe entsprechend und weist den Organisations-
mitgliedern Aufgaben zu. Aus dem Gesamtzweck werden also
Aufgaben als Teilleistungen ausdifferenziert, auf die die Or-
ganisationsmitglieder sich spezialisieren. Z. B. soll ein Dre-
her Getriebewellen drehen – also das Produkt herstellen –, ein
Außendienstmitarbeiter Kunden für eine Versicherung ge-
winnen und Verträge abschließen – also verkaufen – oder ein
Humanbiologe die DNA auf bestimmte Wirkstoffe hin analy-
sieren – also forschen. Jeder dieser Arbeitsaufträge enthält
neben den konkreten Materialien und Randbedingungen sei-
nen Zweck (produzieren, verkaufen, forschen) – und aus ihm
definiert sich die Funktion des Mitarbeiters. Diese Funktion
kann breit angelegt oder hochspezialisiert sein. Bestim-
mungsfaktoren hierfür gibt es mehrere: zunächst die schiere
Unternehmensgröße, denn mit wachsender Mitarbeiterzahl
steigt auch die Möglichkeit, die Arbeitsteilung zu vertiefen,
also Positionen stärker zu spezialisieren. Teils branchen-, teils
unternehmensabhängig wird bestimmten Aufgabenbereichen
(unabhängig von der Gesamtgröße der Firma) ein besonderer
(oder geringerer) Stellenwert beigemessen. Damit einherge-
hend können diese Bereiche personell üppig oder mager aus-
gestattet sein – mit den entsprechenden Möglichkeiten zur
Spezialisierung. Mittels welcher Kategorien läßt sich die
Funktion aussagekräftig erfassen?

2.1 Mehrdimensionalität

An der Funktion eines Mitarbeiters für sein Unternehmen sind
zwei Dimensionen zu unterscheiden: Zum einen der fachli-
che Aufgabenbereich – arbeitet jemand im Vertrieb, in der
Produktion, der Entwicklung oder im kaufmännischen Be-
reich? Zum anderen die Frage nach der Hierarchieebene, auf
der er wirkt: erledigt er seine Aufgaben als Sachbearbeiter, als
Gruppen- oder Abteilungsleiter oder als Geschäftsführer?
Diese sind zwei grundverschiedene und voneinander unab-
hängige Dimensionen. So kann ein Vorstandsmitglied als Al-
leinvorstand für alle Unternehmensbereiche verantwortlich
sein6 oder aber hochspezialisiert für nur einen bestimmten
Teilbereich des Unternehmens. Ebenso kann jemand auf der
Sachbearbeiterebene in einer großen EDV nur Teilbereiche
der Systemtechnik wie etwa das Netzwerk betreuen oder aber
– in kleineren Firmen – die komplette EDV von der Hardware
über die Systemtechnik bis zu der der Anwendungsentwick-
lung entsprechenden Makroprogrammierung. Die erreichte
Hierarchiestufe sagt also nicht zwingend etwas über den Grad
an Generalistentum bzw. fachlicher Spezialisierung aus (auch
wenn an den Unternehmensspitzen eher Generalisten zu er-
warten sind).

Oben wurde darauf hingewiesen, daß das Unternehmen einer
Branche zuzuordnen ist. Viele Aufgabenbereiche – wie das
Finanz- & Rechnungswesen oder das Personalwesen – kom-
men in allen Branchen vor, einige – wie der Vertrieb – in den
meisten. Doch manche Branchen bringen ureigene Aufga-
benbereiche mit sich, z. B. Banken den Wertpapierhandel –
doch wird dort kein Produkt hergestellt, ebensowenig wie in
Versicherungen, die statt dessen eine Leistungs- (Lebens- und
Krankenversicherung) bzw. Schadensabteilung (Sachversi-
cherung) unterhalten. Für das genaue Erfassen der Unterneh-
mensbranche liegen o.g. Klassifikationen vor. Für die Funk-
tionsklassifikation bedarf es keiner so tiefgreifenden Unter-
scheidung (und sie darf auch nicht versuchen, die Branchen-
klassifikation zu ersetzen). Aber um die über den „Standard-
industriebetrieb“ hinausgehenden Funktionen zu erfassen, ist
eine grobe Zuordnung nötig, die in die Funktionsklassifika-
tion integriert wird.

Die Funktionsklassifikation selbst ist also dreidimensional:
Hierarchieebene, Branchengrobzuordnung und fachlicher
Aufgabenbereich. Damit läßt sich die Position eines Mitar-
beiters in der Organisation „Unternehmen“ eindeutig be-
schreiben. In welche Abschnitte, Bereiche etc. sind diese Di-
mensionen zu gliedern?

2.2 Hierarchieebene 

Zwei Hierarchieebenen scheinen in allen Unternehmen
gleich: an der Basis führen Mitarbeiter (ohne Führungsver-
antwortung) die Arbeiten (als Sachbearbeiter oder Referent)
aus und an der Spitze steht die Geschäftsführung bzw. je nach
Rechtsform der Vorstand oder der Inhaber/die Inhaberin.
Doch führt ein Geschäftsführer einen Weltkonzern oder die
„Boutique um die Ecke“? Um die tatsächliche Rangstufe der
ersten Führungsebene zu erfassen, sind weitere Informatio-
nen über die Größe des Unternehmens nötig, wie sie z. B. mit
der Mitarbeiterzahl oder dem Umsatz (bzw. der Bilanzsum-
me) gegeben werden. Gleiches gilt für die mittleren Füh-
rungsebenen: Berichtet ein Abteilungsleiter direkt an den In-
haber oder stehen dazwischen noch ein Hauptabteilungs-, Be-
reichs- und Spartenleiter? Und wieviel Ebenen befinden sich
unter ihm? Führt er fünf, zehn oder (selten) fünfzig Mitar-
beiter direkt oder sind noch Gruppen- und Untergruppenlei-
ter dazwischengeschaltet?
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3 Zum Zweck als einem der wichtigsten Elemente von Organisationen vgl.
Scott 1986: 39 f.

4 Bei juristischen Personen (AG und GmbH); Handwerker könnten sich dar-
auf beschränken, ihren Geschäftszweck nur in ihrer Gewerbeanmeldung zu
fixieren.

5 Vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Klassifikation der Wirtschaftszweige
(NACE) bzw. den amerikanischen Standard Industrial Classification Code
(SICC). Praktisch erfolgt die Branchenzuordnung von Betrieben bzw. ihren
Lokationen nach ihrem Umsatzschwerpunkt. Bei diversifizierten Unterneh-
men würde eine Vermittlung auf der Basis des hier vorgestellten Konzepts
ggf. eine genauere, betriebsteilspezifische Branchenzuordnung erfordern –
doch handelt es sich hierbei um keine konzeptuelle, sondern nur um eine er-
hebungspraktische Frage.

6 Z. B. inhabergeführte Familienunternehmen o.ä.



Der formale Rang (“Abteilungsleiter”, “Bereichsleiter”) wird
erst dann aussagekräftig, wenn man ihn in Beziehung setzt zur
Anzahl der Führungsebenen darüber und darunter, also zur
Zahl der Ebenen im Unternehmen insgesamt. Beginnt man,
von der Spitze an abwärts zu zählen (Geschäftsführer = 1), er-
gibt sich ein einfacher Quotient, um die jeweilige Ebene mit
der eines Unternehmens anderer Größenordnung zu verglei-
chen:

Mitarbeiter (ohne Führungsverantwortung) befinden sich in
einem Unternehmen mit flachen Hierarchien z. B. auf der drit-
ten von drei Ebenen, in einem stärker gegliederten auf der
fünften von fünf oder der achten von acht Ebenen. Teilt man
die Anzahl der Ebenen im Unternehmen durch die von der
jeweiligen Person erreichte Ebene, ergibt dieser Quotient für
die Mitarbeiterebene immer 1 und drückt damit die Gleich-
heit dieser Rangstufe in allen Unternehmen aus. Erklimmen
Führungskräfte die Karriereleiter, wächst der Ebenenquo-
tient: In einem Unternehmen mit fünf Ebenen steht der Ab-
teilungsleiter auf dritter Ebene (unter Geschäftsführer und
Hauptabteilungsleiter) und führt die Gruppenleiterebene: 5/3

= 1,66. Damit steht er höher als sein Kollege im Unternehmen
mit drei Ebenen (der nur eine Ebene über sich, aber keine
Führungsebene mehr unter sich hat: 3/2 = 1,5), aber niedriger
als ein Abteilungsleiter in einem Vier-Ebenen-Unternehmen,
der die Gruppenleiterebene zwischen sich und den Mitarbei-
tern hat, aber direkt an die Geschäftsführung berichtet: 4/2 =
2. (Der Quotient Anzahl Ebenen/erreichte Ebene ergibt eine
brauchbare Ordinalskala, also Rangstufen – doch dürfen die
Zahlenwerte nicht überbewertet werden: Intervallskalierung
liegt nicht vor.)

„Nur Organisationen ... können sich eine Hierarchie leisten“
(Luhmann 1989: 302), und in allen Unternehmen beginnt sie
mit der Einstellung des ersten Mitarbeiters. Beide Faktoren –
die Gesamtzahl der Ebenen in der Organisation und die von
der jeweiligen Person erreichte Ebene – zusammengenom-
men erlauben eine Standortbestimmung, die auch Vergleiche
mit Organisationen anderer Größe und Struktur erlaubt. So
läßt sich z. B. bewerten, ob der Wechsel von einer Führungs-
position in einem Unternehmen auf die eines anderen Unter-
nehmens einen Aufstieg oder aber einen Abstieg bedeutet.
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Graphik 1: Vergleich einer unterschiedlichen Anzahl von Hierarchieebenen

Abkürzungen:
GF: Geschäftsführer / Vorstand
BD: Bereichsdirektor
BL: Bereichsleiter
HAL: Hauptabteilungsleiter

AL: Abteilungsleiter
GL: Gruppenleiter
UGL: Untergruppenleiter
AGL: Arbeitsgruppenleiter
Ma.: Mitarbeiter



2.3 Aufgabenbereich und Branchengrobzuordnung

Abteilungen, die für den Unternehmenszweck besonders
wichtig sind, sind oft nicht nur personell stark besetzt, son-
dern – natürliche Folge von Arbeitsteilung – auch intern deut-
lich in Spezialfunktionen gegliedert. Doch wird jede Organi-
sationseinheit von jemandem geleitet, der sich – generalisti-
scher orientiert – in allen Bereichen seiner Einheit zumindest
grob auskennen muß. Regelmäßig ist der Spezialisierungs-
grad um so geringer, je höher man in der Hierarchie steigt:
Führungskräften obliegt es, sich übergreifend um die anste-
henden Aufgaben zu kümmern. Andere Unternehmen haben
dieselbe Organisationseinheit – sei es aufgrund geringerer
Größe oder sei es aufgrund anders gelagerten Bedarfs – von
vornherein geringer differenziert. Die Funktionsklassifika-
tion muß beide Fälle erfassen können. Um die betriebliche
Wirklichkeit in allen Unternehmen und auf allen Ebenen ab-
bilden zu können, bedarf es eines mehrstufigen Klassifika-
tionssystems, das über schrittweises Erfassen den Grad der
fachlichen Generalisierung/Spezialisierung nachzeichnen
läßt.

Bezüglich der Branchengrobzuordnung wird zunächst von ei-
nem Industriebetrieb i ausgegangen, der als Standard gesetzt
wird. Über ihn lassen sich die Aufgabenbereiche der Bran-
chen definieren, in denen rund die Hälfte der Beschäftigten
arbeitet (Stat. Bundesamt 1996: 30 f.). Während manche Auf-
gabenbereiche (wie das Personalwesen oder der Kaufmänni-
sche Bereich) auch in den anderen Branchen gleichartig vor-
kommen, sind für die besonderen Aufgabenbereiche im Han-
del (h), bei Banken (b) und Versicherungen (v), Professional
Services (p) etc. ergänzende Klassifikationsmöglichkeiten so
bereitzustellen, daß die besonderen Aufgabenbereiche bran-
chengerecht, die gleich gelagerten Aufgabenbereiche aber
parallel zum Standardindustriebetrieb erfaßt werden.

Zur Gestaltung mehrstufiger Klassifikationen gibt es zwei
grundlegende Verfahren: Entweder wählt man die am stärk-
sten spezialisierten Funktionen als Basis und faßt diese
schrittweise zu übergeordneten Einheiten zusammen  – bot-
tom-up –, oder aber man geht von den Hauptfunktionen aus
und untergliedert diese immer weiter bis hinab zu Speziali-
sten (top-down).

Nach dem ersten Verfahren geht das Statistische Bundesamt
mit seiner Berufsklassifikation vor: Die einzelnen Tätigkei-
ten werden beschrieben; mit den zugehörigen Berufsbenen-
nungen bilden sie die Berufsklassen (Viersteller) als Ba-
siseinheit. Die 2287 Berufsklassen (Ausgabe 1990) werden
zu 369 Berufsordnungen (Dreisteller), diese weiter zu Be-
rufsgruppen, -abschnitten und -bereichen zusammengefaßt
(vgl. Stat. Bundesamt 1992: 13). Bei diesem Vorgehen ist
nicht sichergestellt, daß es zu den aggregierten Formen auch
ein Pendant in der betrieblichen Wirklichkeit gibt. Die Zu-
ordnung zu den Oberbegriffen kann irritierend wirken: So be-
zeichnet die Berufsklasse „Produktionsleiter/in“ (7516) (vgl.
Stat. Bundesamt 1992: 312) eine der Führungspositionen in
der Technik par excellence, doch findet sie sich nicht im Be-
reich „IV - Technische Berufe“, sondern im Bereich „V -
Dienstleistungsberufe“ in einer gemeinsamen Berufsordnung
(751) mit Verkaufs- (7513) und Personalleitern (7515) sowie
Direktionsassistenten (7518) (vgl. Stat. Bundesamt 1992:
312). Der Oberbegriff faßt damit disparate Tätigkeiten aus
verschiedensten Unternehmensbereichen zusammen.

Für die Funktionsklassifikation wird der zweite Weg be-
schritten: Von möglichst allgemein gehaltenen Hauptaufga-
benbereichen ausgehend werden schrittweise die üblichen
Spezialisierungen nachgezeichnet. Damit ist die Wahl der

Hauptaufgabenbereiche begründungsbedürftig: sie müssen
betrieblicher Wirklichkeit entsprechen. „Betriebliche Wirk-
lichkeit“ ist dabei nicht so zu verstehen, daß jede Funktion in
jedem Unternehmen vorkommen muß. Vielmehr bietet die
Funktionsklassifikation ein allgemeines Raster, welches ei-
nen Eintrag vorweisen muß, wenn eine bestimmte Funktion
in einem Unternehmen vorkommt. Umgekehrt braucht das
Unternehmen aber nicht alle Funktionseinträge auszufüllen:
Bildet man das Unternehmen mit Hilfe der Funktionsklassi-
fikation ab, so können manche Funktionen mehrfach besetzt
sein (z. B. Funktionsabschnitt „Vertrieb“, Funktionsgruppe
„Außendienst“: je ein Vertriebsbeauftragter für die Regionen
Nord, Mitte und Süd), andere hingegen überhaupt nicht. Ein
Fensterbaubetrieb bietet seine Leistungen z. B. nur lokal an;
die in der Klassifikation gebotene Möglichkeit „Export“
braucht der Betrieb nicht, hat keine entsprechende Abteilung
– und ist, obwohl er kein Personal in dieser Funktionsgruppe
vorhält, voll funktionsfähig: Solche Leerstellen beeinflussen
den Unternehmensablauf nicht.

2.3.1 Hauptaufgabenbereiche eines Industriebetriebes

Bevor Unterschiede in anderen Branchen (z. B. Dienstlei-
stungen) betrachtet werden, sollen die Aufgabenbereiche ei-
nes Industriebetriebs i herausgearbeitet werden. Dabei gilt es,
möglichst allgemeine Oberbegriffe zu entwickeln, aus denen
die spezielleren Funktionen ausdifferenziert werden können. 

Ein Industriebetrieb produziert ein Produkt und er verkauft
es. Damit sind zwei Funktionen benannt, die einzuordnen
sind. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist jedes Unter-
nehmen zur Buchführung verpflichtet, mithin ist auch der
kaufmännische Bereich zu beachten. 

Doch ist es nicht möglich, den Verkauf als übergeordnete Ein-
heit zu betrachten und die verschiedenen Marketingaktivitä-
ten (Marktforschung, Product Management, Werbung etc.)
hierunter zu subsumieren. Bei Betrieben des Anlagenbaus,
deren Produkte individuell geplant und hergestellt werden
und kaum produktorientierte Werbung möglich ist (es sei
denn über Referenzobjekte), mag das so erscheinen, und die
Marketingabteilungen entwickeln eher Imagebroschüren des
Unternehmens denn Produktinformationen. Doch bei o.g.
Markenartiklern gewinnt man den gegenteiligen Eindruck:
entscheidend ist der indirekte Kontakt zum Endverbraucher,
und der wird vom Marketing hergestellt. Der Verkauf an den
Handel als Weiterverkäufer erscheint demgegenüber nachran-
gig.

Die Funktionsklassifikation muß für die Marketing und Ver-
trieb umfassenden Funktionen einen in beiden Fällen neutra-
len Oberbegriff anbieten. Das ist der Absatz (Aufgabenbe-
reich i 2). Er beinhaltet sowohl in marketinglastigen wie auch
in vertriebsgeprägten Unternehmen gleichermaßen beide
Aufgabenbereiche – wobei das Marketing selbst wiederum in
einen speziellen Rahmen eingebettet wird. Der Aufgabenbe-
reich Absatz (i 2) wird differenziert in die Abschnitte Vertrieb
(i 21) und Kommunikation (i 25). 

Zum Vertrieb gehören die von Binner beschriebenen Funk-
tionen der Auftragsabwicklung ebenso wie die mit dem Her-
stellen des direkten Kundenkontaktes befaßten. Er wird un-
tergliedert in die Abteilungen Außendienst (i 211), Innen-
dienst (i 212); hinzu kommt Kundendienst/Service (i 216).
Diese Abteilungen werden weiter differenziert, z.B. der
Außendienst (i 211) in Verkaufs-Außendienst (i 2111), Key
Account Management (i 2112) und Anwendungsberatung/
technischer Außendienst (i 2113). Genauso werden Innen-
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dienst und Kundendienst/Service in Gruppen und Klassen dif-
ferenziert. Im Abschnitt Kommunikation (i 25) werden die
Abteilungen Marketing (i 251), Werbung (i 252), Verkaufs-
förderung (i 253) und Öffentlichkeitsarbeit/PR (i 254) unter-
schieden. Auch diese Abteilungen werden in Gruppen und
Klassen tiefer gegliedert, so das Marketing (i 251) in die
Gruppen Product Management (i 2511), Handelsmarketing (i
2513) und Marktforschung (i 2515). Bei Bedarf wird tiefer
gegliedert, solche Differenzierungen werden auch für die an-
deren Aufgabenbereiche entwickelt.

Die Buchführung ist gesetzlich vorgeschrieben, und sie erfaßt
das Unternehmensgeschehen der vergangenen Rechnungspe-
riode in Zahlen. Die Buchhaltung (i 3133) gehört damit zu
den Kernbereichen des Finanz- & Rechnungswesens (i 31).
Um Planungssicherheit zu gewinnen, hilft dem Unternehmen
jedoch der Blick nach vorne eher weiter als der zurück: das
Controlling (i 33) wurde ausdifferenziert, das genau diesen
Perspektivenwechsel im Zahlenmaterial vornimmt. Zusam-

men mit der Revision (i 34) werden diese Unternehmensbe-
reiche traditionell unter „kaufmännischer Bereich“ (i 3) zu-
sammengefaßt. Unten wird an einem Beispiel aus der Buch-
haltung gezeigt, wie die Funktionsklassifikation angewendet
werden kann, so daß Feinheiten hier noch nicht näher be-
leuchtet werden.

Neben dem kaufmännischen Bereich gibt es eine Reihe wei-
terer Funktionen, die sich eher nach innen, auf die Organisa-
tion selbst beziehen, insbesondere das Personalwesen, auch
die Rechtsabteilung, die Administration und die EDV. Hier-
bei handelt es sich um Funktionen, deren Leiter oft nicht
höher als in zweiter Ebene stehen, ohne funktional in einen
anderen Bereich integriert zu sein. Sie werden hier mit dem
Einkauf (i 41) unter dem Sammelbegriff Interne Dienste (i 4)
zusammengefaßt.

Ein Industriebetrieb fertigt Güter, verfügt also über eine Pro-
duktion. Bevor wir deren Binnendifferenzierung betrachten,
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vergegenwärtigen wir uns, daß ein Gut entwickelt worden
sein muß, bevor es produziert werden kann. Entwicklung (i
51) und Produktion (i 52 - i 54) bilden die Hauptsäulen des
Aufgabenbereiches Technik (i 5), der auch die Logistik und
zumeist Stabsstellen für Umwelt und Arbeitssicherheit in sich
vereint. 

Die Binnenstruktur der Produktion hängt sehr davon ab, ob
Güter in Serie gefertigt (i 52 kontinuierliche Produktion) oder
wie beim Bau (i 54) und Anlagenbau (i 53) individuell nach
Kundenwünschen geplant und erstellt werden. Ersterer Fall
liegt auch Binners Skizze der Produktionsfunktion (vgl. Bin-
ner 1998: 81-83) zugrunde. Auf die planenden und steuern-
den Funktionen der Arbeitsvorbereitung (i 521, bei Groß-
serienproduktion oft differenziert in die Gruppen „Ferti-
gungsplanung“ (i 5211), „Fertigungssteuerung/Disposition“
(i 5212) und „Zeitwirtschaft“ (i 5213)) folgen die Fertigung
bzw. Herstellung (i 523) mit ihren branchenabhängigen Ein-
zelschritten sowie Verpackung bzw. Abfüllung (i 524). Im Fal-
le von Bau (i 54) und Anlagenbau (i 53) bedarf es anstelle von
der Planung und Steuerung einer kontinuierlich ablaufenden
Güterproduktion eines (kaufmännischen und technischen)
Projektmanagements (i 531), das die entsprechenden Vorar-
beiten projektspezifisch durchführt bzw. in besonderer Wei-
se auf die jeweils andere Umwelt (örtlich, politisch etc.) rea-
gieren und zügige Projektabwicklung sicherstellen muß.

In einigen Unternehmen gibt es Alleinvorstände (AG) bzw.
Alleingeschäftsführer (GmbH), bzw. der Inhaber führt das
Unternehmen: Sie verantworten das gesamte Unternehmen
über alle Aufgabenbereiche hinweg. Ähnliches gilt für Auf-
sichtsräte, die sich nicht in das operative Geschäft einmischen
(dürfen), aber das Unternehmenswohl aus übergreifender Per-
spektive im Blick haben. Man könnte argumentieren, daß die-
se Gesamtverantwortung als allgemeinste Funktionsbe-
schreibung den oben skizzierten Aufgabenbereichen vorgela-
gert sein müßte. Jedoch erfordert solch ein bereichsübergrei-
fendes Handeln selbst wieder ein sehr spezielles Know-how,
nämlich die Funktionsfähigkeit des gesamten Systems im
Blick zu behalten. Daher erscheint es angemessen, die über-
greifende Gesamtverantwortung als weiteren Aufgabenbe-
reich neben Absatz, kaufmännischen Bereich, Interne Berei-
che und Technik zu stellen: General Management (i 1). Die
Spezialität der General Manager besteht gerade darin, nicht
spezialisiert zu wirken, sondern sich auf das Organisations-
ganze (und dessen Zusammenspiel) zu konzentrieren. Dabei
handelt es sich um keine besondere Kategorie für die erste
Ebene oder vorgeschaltete Aufsichtsgremien. Sondern auch
Niederlassungsleiter fallen fachlich hierunter, genauso Spar-
tenleiter, die die Verantwortung für Vertrieb, Entwicklung,
Konstruktion und Produktion tragen, oder aber Bauleiter, die
sowohl für die Akquisition der Projekte, ihre Durchführung
und das (gewerbliche) Personal verantwortlich zeichnen. Ge-
neral Manager finden sich also auch im Middle Management
und weiterhin bei den Spezialisten (ohne Führungsfunktion).
In Konzernzentralen finden sich Referenten für die Unter-
nehmensentwicklung – manchmal unter der Bezeichnung
Vorstandsassistent –, die sich gleichfalls um das Zusammen-
spiel der einzelnen Subsysteme kümmern: General Manage-
ment auf der Mitarbeiterebene.

Bevor diese grobe Skizze einer funktionalen Linienorganisa-
tion im Vergleich mit anderen Branchen detaillierter be-
schrieben wird, soll an einem Beispiel verdeutlicht werden,
wie die Einordnug vonstatten geht. Anschließend werden die
Projektorganisation betrachtet und Überlegungen angestellt,
ob die funktionale Organisation damit zu ersetzen ist.

2.3.2 Beispielhafte Klassifikation einer Buchhaltung

Stellen wir uns einen mittelständischen Betrieb vor, etwa aus
der Textilindustrie: Herstellung von Damenoberbekleidung
mit 300 Mitarbeitern, davon 250 Arbeitern und 50 Angestell-
ten, und einem Umsatz von 15 Mio. DM. Die Beispiel-GmbH
sei ein Familienunternehmen; der eine geschäftsführende Ge-
sellschafter arbeitet als Vertriebsgeschäftsführer, sein Bruder
leitet – gleichfalls auf der Geschäftsführungsebene – die Tech-
nik. Der gelernte Bilanzbuchhalter (IHK) Müller leitet das
Rechnungswesen der Textilfirma. Er berichtet direkt an die
beiden geschäftsführenden Gesellschafter und führt sieben
Damen in der Debitorenbuchhaltung, die die Zahlungsein-
gänge der vielen Boutiquen, die beliefert werden, überprüfen.
Hinzu kommen eine Dame für die Kreditorenbuchhaltung, die
auch bei der Bilanzierung unterstützt und seit kurzem der
junge Dipl. Betriebswirt (FH) Schmidt, der ein Controlling
aufbauen soll. Die Debitorenbuchhaltung bildet ein eigenes
Team, das ganz gut alleine arbeiten kann – Herr Müller hat
die langjährige Mitarbeiterin Frau Schulze zur Gruppenlei-
terin ernannt und läßt sich von ihr berichten. Die beiden an-
deren Mitarbeiter führt er direkt. 

Wie wäre dieser Betriebsteil zu klassifizieren? Im Unterneh-
men gibt es vier Ebenen; Herr Müller steht auf der zweiten
von vier: Abteilungsleiter (AL). Seine Aufgaben liegen im
kaufmännischen Bereich (i 3). Hier finden sich die speziali-
sierenden Abschnitte Finanz- & Rechnungswesen (i 31), Con-
trolling (i 33), Revision (i 34), Vermögensverwaltung (i 35)
und die kaufmännische Leitung (i 30) – über die „sprechen-
de“ Endziffer 0 wird festgehalten, daß die so klassifizierte
Person nicht irgendwo im kaufmännischen Bereich arbeitet –
ohne daß genaueres über die ausgeübte Funktion bekannt
wäre. Sondern über die End-Null wird klargestellt, daß die
Person keiner der spezialisierten Abschnitte zuzuordnen ist,
weil sie (übergreifend) für alle verantwortlich ist. Solche
„sprechenden“ End-Nullen finden sich auf allen Spezialisie-
rungsgraden. Unser Herr Müller führt sowohl das Rech-
nungswesen (i 31) als auch den Controller (i 33) und übt so-
mit eine übergreifende Funktion aus: kaufmännische Leitung
(i 30 – Gesamtverantwortung). Daß das Familienunterneh-
men zu klein ist, um sich eine eigene, ausdifferenzierte Ver-
mögensverwaltung (i 35) oder eine Revision (i 34) zu leisten,
stört weiter nicht: Es sind mögliche, nicht aber notwendige
Funktionen. Wenn das Unternehmen keine diesbezüglichen
Positionen schafft, stehen quasi „Leerstellen“ im Organi-
gramm, die den Betriebsablauf nicht beeinflussen. Herr Mül-
ler ist also Abteilungsleiter kaufmännische Leitung (AL [2
von 4] i 30). 

Frau Schulze leitet unter Herrn Müller die Debitorenbuch-
haltung, steht also auf der dritten von vier Ebenen: Gruppen-
leiterin. Fachlich ist sie wie folgt einzuordnen: kaufmänni-
scher Bereich (i 3), darin der Abschnitt Finanz- & Rech-
nungswesen (i 31). Der Abschnitt bietet neben der Finanz- &
Rechnungswesensgesamtverantwortung (i 310) die Abteilun-
gen Finanzen (i 312), Rechnungswesen (i 313) und Beteili-
gungsverwaltung (i 314) – für Frau Schulze ist das Rech-
nungswesen (i 313) einschlägig, wo sich die Gruppen Rech-
nungswesensgesamtverantwortung (i 3130), Bilanzen &
Steuern (i 3131) und Buchhaltung (i 3133) finden. Die letzte
Gruppe ist einschlägig – sie wird in die Klassen Buchhal-
tungsgesamtverantwortung (i 31330), Kreditorenbuchhal-
tung (i 31331) und Debitorenbuchhaltung (i 31332) differen-
ziert. Frau Schulze ist demnach Gruppenleiterin Debitoren-
buchhaltung (GL [3 von 4] i 31332). Ihre sechs Mitarbeite-
rinnen fallen fachlich in dieselbe Klasse Debitorenbuchhal-
tung (i 31332), allerdings auf der anderen Hierarchieebene
Mitarbeiter/innen (4 von 4). 
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Auch Herr Schmidt arbeitet im kaufmännischen Bereich (i 3),
jedoch im anderen Abschnitt Controlling (i 33). Dort finden
sich die Abteilungen operative Planung/Budgetierung (i 331),
Konzern-/Holdingscontrolling (i 332), Unternehmensbe-
reichs-/Spartencontrolling (i 333), Werkscontrolling (i 334)
etc. bis zum Benchmarking (i 338). Doch die Textilfirma baut
das Controlling gerade auf, solch feine Differenzierungen
sind kein Thema – es geht um die Grundlagen bzw. um alles.
Für Herrn Schmitt gilt daher Controlling-Gesamtverant-
wortung (i 330). Obwohl er direkt an den Abteilungsleiter
Müller berichtet, führt er selbst keine Mitarbeiter, sondern
steht selbst (als Referent) auf der vierten von vier Ebenen.
Auch wenn das Anhängsel „-gesamtverantwortung“ bei der
Endziffer 0 ein bißchen danach klingt, geht es hier nicht un-
bedingt um Führungsaufgaben, sondern lediglich darum, daß
der gesamte fachliche Aufgabenbereich betreut wird. Wenn
das Unternehmen so klein ist, daß in ihm keine weitere Dif-

ferenzierung nötig ist, obwohl sie machbar wäre (und bei an-
deren Unternehmen entsprechend differenziert wird), gilt
auch für Sachbearbeiter oder Referenten die (fachliche) „Ge-
samtverantwortung“.

2.3.3 Branchenabhängige Spartenorganisation

Manche Unternehmen stellen sehr verschiedene Produkte her
und beliefern damit unterschiedliche, voneinander unabhän-
gige Kundenkreise. Dementsprechend sind sie nach Sparten
organisiert, und es gibt vielleicht drei oder vier Werke für die
jeweiligen Produktlinien mit zugehöriger je eigener Ver-
triebsmannschaft etc. Wie lassen sich solche Organisationen
funktional abbilden?

Am Beispiel: Ein Chemiekonzern wie Ciba-Geigy (1972 ent-
standen aus der Fusion der Chemische Industrie Basel AG –
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Graphik 3: Das Rechnungswesen (incl. Binnengliederung und Einbettung in den kaufmännischen Bereich)



Farbenhersteller – und der Joh. Geigy KG – Pharmazeutika-
produzent –, 1997 mit der Sandoz AG zu Novartis fusioniert)
stellt z.B. sowohl Farbstoffe als auch Pharmazeutika her. Für
erstere gibt es einen Verkaufsaußendienst (und Innendienst),
der fertige Farben z. B. an die Textilwirtschaft oder Grund-
stoffe an Hersteller von Autolacken etc. vertreibt. Daneben
gibt es den Pharma-Außendienst, der Kliniken und niederge-
lassene Ärzte besucht: getrennte Vertriebsorganisationen für
verschiedene Produkte und eine grundverschiedene Klientel.
Die Verschiedenheit des Produkts läßt sich über die Bran-
chenklassifikation NACE (vgl. Stat. Bundesamt 1982) erfas-
sen. Die Farben fallen entweder in die Branchenklasse „Her-
stellung von Farbstoffen und Pigmenten“ (NACE 24.12) oder
unter die Gruppe „Herstellung von Anstrichmitteln, Druck-
farben und Kitten“ (NACE 24.3), während die „Herstellung
von pharmazeutischen Erzeugnissen“ die Branchengruppe
24.4 abgibt. Auch die Zielgruppen sind branchenspezifisch
unterscheidbar: Farbgrundstoffe (NACE 24.12) werden an
Produzenten von (chemischen) Endprodukten verkauft (ne-
ben der Herstellung von Anstrichmitteln und Druckfarben
[NACE 24.3] etwa die ganze Branchenabteilung Gummi- und
Kunststoffwaren [NACE 25]). Pharmazeutika dagegen wer-
den aktiv dem gänzlich anderen Abschnitt „Gesundheits-, Ve-
terinär- und Sozialwesen“ (N) angeboten: den Krankenhäu-
sern (NACE 85.11), die die Medikamente selbst einkaufen,
um sie ihren Patienten zu verabreichen, und den Arztpraxen
(NACE 85.12), die sie den Patienten verordnen. (Hinzu kom-
men Privatpersonen, die OTC-Präparate7 frei erwerben. Die-
ser Kundschaft widmet sich nicht der Verkauf, sondern das
Marketing des Pharma-Unternehmens.) Produkt und Kund-
schaft der beiden Sparten unseres Chemieunternehmens sind
also klar unterschieden (und via NACE unterscheidbar), und
jeder Vertriebsbeauftragte der einen Sparte wird die Beson-
derheit seines Geschäfts herausstreichen. Doch neben den
hard facts besteht die Besonderheit aus nichts weiter als den
besonderen Umgangsformen und den persönlichen Bezie-
hungen. Funktional kommt es in beiden Außendienstorgani-
sationen darauf an, den Kontakt zum jeweiligen Kunden her-
zustellen und Umsatz zu generieren. Funktional ist die Auf-
gabe gleich und wird dementsprechend mit der gleichen Ka-
tegorie in der Funktionsklassifikation erfaßt. Aber die jewei-
lige Branche ist verschieden. Sie ist personenspezifisch zu-
zuordnen. Über eine solche personenspezifische Verknüp-
fung von Funktions- und Brancheneinordnung läßt sich die
Unternehmensorganisation mit ihren Sparten beschreiben.
Den Zentralfunktionen (Personal, Rechnungswesen) ist bei
der Branchenzuordnung dann eine schwächer differenzieren-
de abstrakte Kategorie zuzuordnen – notfalls wäre auf den
kaum aussagekräftigen „Abschnitt D – produzierendes Ge-
werbe“ o.ä. zurückgreifen.

2.4 Nicht-industrielle Branchen

Andere Branchen – andere Titel: gelegentlich üben Personen
dieselbe Funktion für ihr Unternehmen aus, doch aufgrund
der unterschiedlichen Branchenzugehörigkeit wird dieselbe
Tätigkeit verschieden benannt. So heißen der kaufmännische
und die internen Bereiche bei Banken “Bankbetrieb”. Wenn
Versicherungen von ihrer „Organisation“ reden, meinen sie
keine Stabsstelle zur Optimierung von Abläufen oder gar eine
administrative Funktion, sondern die Vertriebsorganisation:
den Außendienst. “Verkauf ” und “Vertrieb” werden regel-
mäßig synonym verwendet – bis auf das Druck- und Verlags-

wesen, bei dem es allerdings einen gewissen Unterschied
macht, ob jemand Anzeigenfläche an Inserenten verkauft oder
aber Abonnements an Leser vertreibt. Auch die Disposition
bekommt hier eine besondere Bedeutung: Sie ist nicht in der
Arbeitsvorbereitung im Werk angesiedelt, um mit Blick auf
die vorhandenen Kapazitäten festzulegen, wann welcher Auf-
trag mit welchem Personal- und Materialeinsatz erledigt wird.
Sondern die Disposition im Druck- & Verlagsgewerbe gehört
zur Anzeigenabteilung und legt fest, welche Flächen der Zei-
tungsseiten für Annoncen und welche Teile der Redaktion für
ihre Artikel zur Verfügung stehen.

Unter Wahrung der übrigen Systematik lassen sich solche
sprachlichen Unterschiede oder abweichenden Bedeutungen
desselben Wortes in die Funktionsklassifikation integrieren:
Über die Branchendimension wird die Branchenkennung er-
setzt, also ein anderer Buchstabe statt des „i“ (für „Standard-
Industriebetrieb“) gesetzt und der neue Name tritt an die Stel-
le des alten – Zahlenkombination, Umfeld und alles andere
bleiben gleich: Die funktionale Äquivalenz bzw. Ähnlichkeit
der branchenspezifisch besonders benannten Funktion zu der
allgemeinen wird darüber herausgestellt.

Nicht nur anders benannte, sondern definitiv neue Funktio-
nen werden mit den Übersichten für einige spezielle Branchen
ebenso bezeichnet wie die dort entfallenden Aufgabenberei-
che, was hier auch aus Platzgründen nur für das Druck- & Ver-
lagswesen gezeigt wird.

2.4.1 Beispiel Druck- und Verlagswesen

Wie oben erwähnt, ist das Druck- und Verlagswesen die ein-
zige Branche, in der die Begriffe „Verkauf“ und „Vertrieb“
nicht synonym verwendet werden können – weil sie hier strikt
verschiedene Aufgaben bezeichnen. Bei Zeitungen und Zeit-
schriften (in geringerem Maße gilt das auch für Bücher) wird
nicht nur das fertige Produkt über Kioske, Abonnements oder
den Buchhandel an die Leserschaft vertrieben, sondern vor
der Drucklegung werden bestimmte Flächenanteile an Inse-
renten verkauft, die sie durch ihre Annoncen gestalten. 

Anders als bei der Spartenorganisation im Standardindustrie-
betrieb läßt sich im Druck- und Verlagswesen nicht auf die
Branche verweisen: das Produkt „Zeitung“ bleibt dasselbe,
nur an zwei verschiedenen Seiten wird Entgelt erhoben, zu-
dem in unterschiedlichen Produktionsphasen: inseriert wer-
den muß vor Drucklegung, verkaufen läßt sich das Blatt erst
danach. Eine Unterscheidung nach der Branchenklassifikati-
on NACE kann hier nicht greifen. Auch strukturell sind der
Anzeigenverkauf und der Vertrieb – beschränkt man sich nicht
auf ganz abstrakte Beschreibungen – verschieden. Gleiches
gilt für den dritten Weg für Verlage, Umsatz zu generieren:
den Akzidenzverkauf. Wie bei einer (handwerklichen)
Druckerei werden Broschüren etc. im Kundenauftrag ge-
druckt. Es handelt sich dabei aber nicht um das Zur-Verfü-
gung-Stellen bedruckbarer Flächen im Organ des Verlages,
sondern um völlig separate Druckwerke. Auch wenn sich hier
auf die unterschiedliche Branchenklasse verweisen ließe
(Verlagsgewerbe: 22.1; Druckgewerbe: 22.2), stellt die Funk-
tionsklassifikation einen eigenen Abschnitt Akzidenzverkauf
(d 23) zur Verfügung. Denn eine Zuordnung entweder zum
Verkauf ( d21) oder zum Vertrieb (d 22) würde deren Diffe-
renz verwischen.

Eine zwischen den Verleger (d 101) bzw. Verlagsleiter (d 103)
[Pendants im General Management zum Geschäftsführer (i
101) bzw. Division Manager (i 103)] und den Anzeigenleiter
(d 210) bzw. den Vertriebsleiter (d 230) zwischengeschaltete
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Ebene parallel zum Leiter Absatz (i 20) gibt es branchenweit
nicht. Unter dem der Systematik geschuldeten Sammelbegriff
Verkauf, Vertrieb & Marketing (d 2) finden sich die separa-
ten Abschnitte Verkauf (d 21), Vertrieb (d 22), Akzidenzver-
kauf (d 23) und Kommunikation (Marketing, Werbung & PR
- d 25). 

Der kaufmännische Bereich (d 3) ist identisch wie der kauf-
männische Bereich im Industrieunternehmen (i 3) gegliedert
– die Abläufe in Buchhaltung oder Controlling unterscheiden
sich nicht. Gleiches gilt für die Internen Bereiche (d 4) mit
der Einschränkung, daß der Abschnitt Rechtsabteilung (d 43)
intern stärker differenziert wird. Das Urheberrecht spielt im
Arbeitsalltag des Verlagswesens eine andere Rolle als etwa
bei einem Bergbauunternehmen, so daß größere Unterneh-
men hier funktional differenzieren. Statt eines allgemeinen
Justitiars werden Spezialisten für Urheberrechtsfragen und
Medienrechte neben denen für arbeits- oder vertragsrechtli-
che Fragen eingesetzt. Dem trägt die spezifische Gruppe Ur-
heberrecht (d 438) Rechnung.

In der Technik (d 5) entfallen im Vergleich zum Standardin-
dustriebetrieb manche Abschnitte, insbesondere die Entwick-
lung (i 51). Die Produktion (d 52) entspricht offensichtlich
dem Abschnitt kontinuierliche Produktion (i 52), wenn auch
mit einer modifizierten Binnengliederung. Pendants zu den
Abschnitten Anlagenbau (i 53) und Bau (i 54) entfallen. Der
Abschnitt Produktion (d 52) enthält in seiner Binnenstruktur
die branchenspezifischen Bezeichnungen anstelle der allge-
meineren Formulierungen im Standardindustriebetrieb. Die
Gruppe Arbeitsvorbereitung (i 521 bzw. d 521) ist begrifflich
noch gleich, doch entfällt die Binnengliederung. Es folgt die
für das Druck- und Verlagswesen spezifische Gruppe Druck-
vorstufe (d 522) für den ersten Schritt in der Produktion mit
den Klassen Satz (d 5221), Repro (d 5222) und Montage (d
5223). Statt der allgemeinen Formulierung Fertigung/Her-
stellung (i 523) folgt der branchenspezifische Begriff Druck-
saal (d 523) mit der Möglichkeit zur Feingliederung in die
Klassen Rollendruck (d 5231) und Bogendruck (d 5232).
Auch beim letzten Produktionsschritt wird statt der generel-
len Bezeichnung Verpackung/Abfüllung (i 524) das spezifi-
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Graphik 4: Druck- & Verlagswesen (Bereiche und Abschnitte; Veränderungen gegenüber dem Standard-Industriebetrieb
sind gekennzeichnet)



sche Äquivalent Weiterverarbeitung/Buchbinderei (d 524)
genutzt. Abschließend folgt der beim Standardindustriebe-
trieb und dem Druck- und Verlagswesen auch wieder sprach-
lich gleiche Abschnitt Logistik/Materialwirtschaft (i 55 bzw.
d 55).

Das entscheidend Neue und nicht über die Standardklassifi-
kation erfaßbare sind jedoch die Mitarbeiter, die Texte schrei-
ben, redigieren oder lektorieren: ihnen ist der neue Abschnitt
„Autoren“ (d 6) gewidmet. Den Unterschieden zwischen
Buchproduktion auf der einen und Zeitungs- und Zeitschrif-
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Graphik 5: Absatz: Vergleich zwischen Standard-Industriebetrieb und Druck- & Verlagswesen



tenproduktion (Periodika) auf der anderen Seite wird mit den
Abschnitten Redaktion (d 61), gegliedert in Gruppen für die
Zeitungs- (d 611), Publikumszeitschriften- (d 612) und Fach-
zeitschriftenredaktion (d 613) und das Lektorat (d 62) Rech-
nung getragen. Diese Abschnitte und Gruppen gelten den An-
gestellten bzw. dauerhaft im Unternehmen tätigen „festen
freien Mitarbeitern“. (Im Verlagswesen ist es durchaus üblich,
daß auch Redakteure als freie Mitarbeiter schreiben – was es
ihnen vereinfacht, auch für andere Blätter zu arbeiten. Unab-
hängig von der Rechtsform der Arbeitsbeziehung – angestellt
oder freier Mitarbeiter – üben sie jedoch dieselbe Funktion
aus.) Freie Schriftsteller bzw. Journalisten (d.h. solche, die als
„echte“ Selbständige ihre Artikel mal in diesem, mal in jenem
Blatt veröffentlichen) fallen schon von ihrer Branchenzuord-
nung her nicht in das Verlagsgewerbe (NACE 22.1), sondern
als Schriftsteller in die gänzlich andere Gruppe „Erbringung
von sonstigen kulturellen und unterhaltenden Leistungen“
(NACE 92.3) und Journalisten unter „Korrespondenz- und
Nachrichtenbüros sowie selbständige Journalisten“ (NACE
92.4).

2.4.2 Banken

Trotz mancher Unterschiede in der Feingliederung und dem
gänzlich neuen Aufgabenbereich „Autoren“ (d 6) ist das
Druck- und Verlagsgewerbe als produzierendes Gewerbe
noch verhältnismäßig ähnlich strukturiert wie ein Standard-
industriebetrieb. Wie sieht es bei einer gänzlich verschiede-
nen Branche wie den Banken aus?

An dieser Stelle können nicht alle Feinheiten in der Binnen-
differenzierung der Aufgabenbereiche aufgeführt werden.
Die größten Unterschiede liegen im Angebot der Dienstlei-
stungen. Stärker noch als im Druck- & Verlagsbereich sind
die von Banken offerierten Dienstleistungen zu verschieden,
als daß man sie in einem Aufgabenbereich „Absatz“ bzw. ei-
nem Pendant hierzu zusammenfassen könnte. Sie handeln –
für eigene und fremde Rechnung – mit Aktien, Renten und
anderen Wertpapieren und plazieren neue Titel, d.h. verkau-
fen sie an (vorzugsweise) institutionelle Investoren. Parallel
dazu betreuen andere Bereiche desselben Hauses Firmen-
kunden, finanzieren insbesondere deren Investionsvorhaben,
und wiederum andere Abteilungen beraten (Privat-)Kunden
bei der Geldanlage. Weder für die Produkte/Dienstleistungen
noch für das Zielpublikum gibt es eine branchenmäßige Dif-
ferenzierungsmöglichkeit. Vom Gegenstand her als auch von
der Art der Abwicklung und der Einordnung in den Konzern
unterscheiden sich die Bereiche so stark, daß separate Auf-
gabenbereiche einzurichten sind. „Verkauf“ (i 21), mithin
„Absatz“ (i 2) entfällt – während die „Kommunikation“ (i 25
bzw. b 25) mit ihrem Marketing, der Werbung, der Öffent-
lichkeitsarbeit und auch der Verkaufsförderung (etwa bei
Bausparkassen verbreitet) ähnlich wie Industriebetriebe
strukturiert ist und dementsprechend parallel abgebildet wird.

Für das besondere Dienstleistungsangebot von Banken wird
das Standardschema um drei neue Aufgabenbereiche ergänzt,
über die die verschiedenen Bankaktivitäten für verschiedenes
Zielpublikum erfaßt werden: Corporate Banking/Kredit (b 6),
Corporate Finance (b 7) und der Wertpapierbereich (b 8). Die-
se Bereiche sind entsprechend untergliedert, etwa der Bereich
Wertpapiere (b 8) in Abschnitte für die Wertpapier-Emission
(b 81), den Wertpapierhandel (b 82), das Fondsmanagement
(b 83) und die Anlageberatung (b 84). Der Abschnitt Wertpa-
pierhandel (b 82) wird wiederum differenziert in Abteilungen
für Aktienhandel (b 821), Rentenhandel (b 822), Geld- und
Devisenhandel (b 823) und den Derivatehandel (b 824).

Große Unterschiede zum Industriebetrieb zeigen sich auch im
Aufgabenbereich 5, denn Banken stellen kein Produkt her.
Mithin entfallen die „Produktion“ und die übergeordnete Ein-
heit der „Technik“ – aber sie forschen: Volkswirtschaftliche
Abteilungen begutachten die Konjunktur im allgemeinen,
während sich z. B. quantitativer Research (b 513) mit dem
Kursverlauf einzelner derivater Produkte befaßt. Parallel zur
Entwicklung (i 51) im Standardindustriebetrieb werden daher
die banktypischen Forschungsaktivitäten unter Research
(b 51) eingruppiert.

Im Vergleich zum Standardindustriebetrieb entfallen einige
Funktionen (Abteilungen, Gruppen), während für die beson-
deren Leistungen der Bank – ähnlich wie für die Autoren im
Druck- & Verlagsgewerbe – neue Bereiche eingefügt werden
müssen, so daß sie angemessen abgebildet werden können.
Das Grundprinzip lautet jedoch, vergleichbare Positionen
gleichartig einzuordnen – auch dann, wenn sie branchenspe-
zifisch anders benannt werden. Dieses Verfahren erlaubt ei-
nerseits die Vergleichbarkeit der Organisationsstruktur von
Banken mit denen von Industriebetrieben, ohne die jeweili-
gen Besonderheiten zu unterschlagen. Andererseits eröffnet
es breite Vermittlungsmöglichkeiten: Für einen Spezialisten
für Auslandsentsendungen in der Personalabteilung ist es
zweitrangig, ob er aus dem Stahlbereich, aus einem Chemie-
unternehmen oder einer Bank kommt. Sicher gelten unter-
schiedliche Tarifverträge, deren Besonderheiten bei einem
Unternehmenswechsel zur Kenntnis zu nehmen wären – ge-
nauso wie firmeninterne Gewohnheiten (wie z. B. besondere
Förderprogramme für Managementnachwuchs, der besonde-
re Bereitschaft zum Auslandseinsatz mitbringt). Doch die
grundlegenden Modalitäten des Entsendungsvorgangs blei-
ben gleich: kurzfristige Entsendung mit deutschem Arbeits-
vertrag oder Ausstellen eines Vertrags mit der Auslandstoch-
tergesellschaft unter Ruhenlassen des deutschen Vertrages,
Regeln bzw. Ausgleichen der Unterschiede in der Sozialver-
sicherung etc. Will man nun einen Referenten für Ausland-
sentsendungen auf eine freie Position vermitteln (oder sucht
eine Firma einen solchen), wird das Suchfeld im ersten Schritt
vielleicht noch auf die gleiche oder eine ähnliche Branche be-
schränkt. Doch findet sich – ggf. aufgrund anderer Restrik-
tionen wie etwa mangelnder Umzugsbereitschaft eines Kan-
didaten – niemand, läßt sich das Suchfeld bei solchen bran-
chenunabhängigen Positionen EDV-technisch einfach ver-
größern, indem man statt des Branchenkürzels („i“ oder „b“)
ein Jokerzeichen setzt. Die Vermittlungsbasis erweitert sich
schnell um Personen, die zwar einschlägige Erfahrungen im
Aufgabenbereich mitbringen, aber sich nicht nur in andere fir-
menspezifische Usancen, sondern zusätzlich in Besonderhei-
ten der neuen Branche einarbeiten müßten.

2.5 Weitere Branchen

Ähnlich wie bei den Banken lassen sich die speziellen Funk-
tionen von Versicherungen, des Handels (Groß- wie Einzel-
handel) oder von Professional Services branchenspezifisch so
abbilden, daß gleichartige Funktionen branchenübergreifend
einheitlich erfaßt werden, gleichzeitig aber die jeweils be-
sonderen Funktionen gesondert dargestellt werden. Das Ver-
fahren ist auch für den Öffentlichen Dienst anwendbar, z. B.
auf Krankenhäuser, Schulen oder Universitäten. Auch wenn
(öffentliche) Krankenhäuser nicht bilanzieren, sondern die
kameralistische Buchführung verwenden, üben die hier täti-
gen Verwaltungsangestellten/-beamten die Funktion des
Rechnungswesens (parallel zum Industriebetrieb i 313) aus.
Ob sie die Buchführung als Angestellte oder als Beamte erle-
digen, ist für die ausgeübte Funktion gleichgültig. Für Ver-
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mittlungszwecke wären eher die besonderen Kenntnisse ein-
schlägig, nämlich die Frage, ob die Buchführung via Kame-
ralistik oder via Bilanzierung erledigt wird. Diese spezielle
Kenntnis ist für Vermittlungsmöglichkeiten ausschlaggebend
(und nur begrenzt über die Branche des Unternehmens syste-
matisch zu erfassen). Das Problem tritt ähnlich in der EDV
(branchenübergreifend) auf: Für die Vermittlung eines Sy-
stemprogrammierers kommt es entscheidend darauf an, mit
welchem Betriebssystem er arbeitet, also im mainframe-Be-
reich mit IBM MVS oder Siemens BS 2000 oder mit DEC
VMS (midrange) oder Windows NT (PC-Netzwerke). Eben-
so ist es bei einem Datenbankentwickler wichtig, welche
Sprachen er nutzt. Diese Kenntnisse sind nicht über eine
Funktionsklassifikation zu erfassen, denn funktional macht es
keinen Unterschied, ob eine Datenbank in Oracle, Adabas
oder DB 2 geschrieben ist. Auch über die Ausbildung läßt sich
das Phänomen nicht erfassen; bestenfalls der Ausbildungs-
träger kann Anhaltspunkte dafür liefern, welche speziellen
Kenntnisse vermittelt werden. Wie dieses Problem aufzufan-
gen ist, wird unten unter „Vermittlung“ diskutiert. 

Zurück zum Krankenhaus: auch die übrigen Verwaltungsauf-
gaben (Personal, Einkauf etc.) lassen sich parallel zum Stan-
dardindustriebetrieb abbilden. Einschlägig neu ist die beson-
dere Leistung, nämlich die Pflege von Kranken. Hierfür ist –
ähnlich wie für die Autoren im Druck- und Verlagswesen oder
die besonderen Bankdienstleistungen – ein eigener Aufga-
benbereich zu schaffen. Zu diskutieren wäre, ob die ärztlichen
und die pflegerischen Leistungen als funktional gleich, bloß
auf unterschiedlicher hierarchischer Ebene erbracht, betrach-
tet werden, oder ob der Aufgabenbereich „Krankenpflege“ in
zwei Abschnitte „ärztliche Leistung“ und „pflegerische Lei-
stung“ differenziert werden müßte. Ob die ärztliche Leistung
je nach Fachrichtung Chirurgie, Orthopädie, Kardiologie etc.
in verschiedene Funktionsgruppen unterschieden werden
sollte oder dieses Know-how – parallel zur Rechnerwelt in der
EDV – als funktional nicht relevant betrachtet werden sollte,
wäre noch zu erörtern. Ob die Leistung vom Chefarzt, dem
Stations- oder dem Assistenzarzt erbracht wird, ist eine Fra-
ge der Hierarchieebene. Für die Einordnung des fachlichen
Aufgabenbereichs ist sie irrelevant. 

Gleiches gilt für Schulen und Universitäten: neben dem (ge-
rade bei Schulen zahlenmäßig geringen) Verwaltungsbereich
gibt es den spezifischen Aufgabenbereich „Lehre“. Die Fach-
richtung des Lehrenden wäre dabei parallel zur Fachrichtung
der ärztlichen Leistung zu diskutieren.

3 Ersetzt Projektorganisation die Funktionen?

Die Funktionsklassifikation mit ihrer Unterscheidung von
Hierarchieebene und fachlich verantwortetem Bereich bildet
die in den meisten Unternehmen verbreitete Linienorganisa-
tion paßgenau ab. Wie sieht es aber mit Projektorganisation
aus, wie sie gerade von moderner Managementliteratur als
kunden- und marktgerecht und flexibel eingefordert wird?
Binner erklärt die Prozeßorientierung gar zum „zweiten in-
dustriellen Paradigma“ (Binner 1998: 111) und baut sie als
Gegenmodell zur Funktionsorientierung auf. Deren Defizite
lägen in der „ausgeprägten Arbeitsteilung mit dem dazu-
gehörenden Spezialistentum und der damit verbundenen
Bürokratisierung, den vielen Schnittstellen sowie dem hohen
Komplexitätsgrad“ (a.a.O.). Werfen wir einen kurzen Blick

auf konkrete Formen der Projektorganisation, bevor wir das
Gegensatzpaar „Prozeßorientierung“ vs. „Funktionsorientie-
rung“ abstrakt diskutieren.

Im Anlagenbau ist die Projektorganisation schon lange gän-
gig: Ein Projektmanager pflegt die Kundenbeziehung, stimmt
insbesondere Änderungen gegenüber der ursprünglichen Pla-
nung (Erweiterung der Anlage oder Verschiebungen im Zeit-
plan etc.) mit dem Auftraggeber ab, führt die technische Pro-
jektierung und leitet die Ausführung (Bau, Montage, Inbe-
triebnahme). Dieser Fall ist beim Standardindustriebetrieb im
Bereich „Technik“ (i 5) als Abschnitt „Anlagenbau“ (i 53) ein-
gearbeitet. Es handelt sich um eine spezifische Organisati-
onsform v.a. der Produktion. Doch funktionale Trennung wird
nicht völlig aufgehoben: Mit dem Kundenkontakt gehören
zwar vertriebliche Elemente zum Projektmanagement dazu,
doch gehören diese Kontakte eher zur Koordination der Auf-
tragsabwicklung als zum Generieren von Neugeschäft. Es
liegt in der Natur der kundenindividuell zu erstellenden An-
lage, daß der Abstimmungs- und Koordinationsbedarf
während der Auftragsabwicklung umfangreicher und intensi-
ver ist, als es im Seriengeschäft der Fall ist (selbst wenn es
sich um Großaufträge wie etwa die Bestellung mehrerer Hek-
toliter Shampoo durch eine Drogeriemarktkette handelt).
Aber selbst wenn die Übergänge fließender erscheinen, wird
die funktionale Trennung durchgehalten: Für den Verkauf un-
terhalten insbesondere weltweit agierende Anlagenbauer spe-
zielle Abteilungen, die sich mit „strategischem Verkauf“ und
„Vorfeldakquisition“ befassen. Zum Aufbau des ersten Kun-
denkontaktes, zum Herstellen und Pflegen der persönlichen
Beziehung zum Entscheidungsträger beim Kunden oder auch
zur Einflußnahme auf Feinheiten einer Ausschreibung bedarf
es eben doch spezifischer Fähigkeiten. Nicht in allen Ländern
fußen Geschäftsbeziehungen auf rationalen Erwägungen oder
Qualifikationsnachweisen. Vielmehr sind mancherorts Be-
kanntschaften und kleine oder große Geschenke einfach üb-
lich, und man muß die Gepflogenheiten kennen, um ge-
schäftlich zum Zuge zu kommen. Man mag solche Verhält-
nisse als „marktwidrig“ einstufen und werten, wie man will –
anders als etwa der Internationale Währungsfonds, der Hilfs-
leistungen abbrechen kann8, müssen weltweit tätige Anla-
genbauer die Verhältnisse akzeptieren, wie sie sie vorfinden.
Und einige Firmen reagieren darauf, indem sie neben der
(eher technisch orientierten) Projektierung auch hochrangige
Spezialisten für den „strategischen Verkauf“ beschäftigen, die
genau diese ortsüblichen Gewohnheiten kennen und die Be-
ziehungspflege zum Generieren von Neugeschäft zu nutzen
wissen. Insofern bricht die funktionale Differenzierung wie-
der durch die Projektorganisation durch, wenn auch nicht in
der Deutlichkeit, wie sie für die Linienorganisation kenn-
zeichnend ist.

Ein anderes Phänomen sind betriebliche Arbeitskreise, die
etwa von Vertretern der Fachabteilung (Einkauf, Fondsmana-
gement etc.), der EDV und vielleicht dem Controlling gebil-
det werden, um beispielsweise eine einheitliche unterneh-
mensweite Softwarelösung zu implementieren. Oder Marke-
ting, Produktentwicklung und Fertigung beratschlagen über
einen neuen Autotyp. Solche Arbeitskreise ziehen – pro-
jektspezifisch – Know-how aus verschiedenen Abteilungen
zusammen; bündeln es, um das Projekt schneller und koordi-
niert zur Marktreife zu bringen. Solche Organisationsformen
nehmen zu und bieten sicher auch eine höhere Effizienz ge-
genüber einer bürokratischen Linienorganisation, bei der die
offenen Fragen bis zur Vorstandsebene nach oben gereicht
werden, wo dann die Entscheidungen gefällt und für jedes
Projekt die Fachabteilungen koordiniert werden. Daß die
fachabteilungsübergreifende Koordination einfacher auf
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hierarchisch niedrigerer Ebene umgesetzt werden kann, ist
eine Erkenntnis, die sich zunehmend Bahn bricht. Doch wird
damit funktionale Differenzierung ersetzt? Ziel solcher Ar-
beitskreise ist es gerade, Spezialisten aus Fachabteilung und
EDV zusammenzubringen, damit die Bündelung des je ver-
schiedenen Wissens zu einer lauffähigen und akzeptierten
Softwarelösung führt. Genauso das Kfz-Beispiel: Marketing-
oder Konstruktions-Know-how soll nicht durch ein Autoty-
pen-Know-how ersetzt werden, sondern es geht um Abstim-
mung und Koordination der Aktivitäten in einem einzelnen,
aber groß angelegten Fall. Nach fehlgeschlagenem „Elchtest“
sind PR-Abteilung und Konstruktion des Kfz-Herstellers auf
ihren jeweils ureigenen Feldern gefordert, gleichzeitig müs-
sen sie ihre Aktivitäten koordinieren, um wirksam einem
schlechten Image entgegenzusteuern (während z. B. die Last-
wagenmotorenentwicklung davon nicht betroffen ist). Pro-
jektorganisation verläuft quer zu den funktionalen Einheiten,
überlagert sie – ohne sie jedoch ersetzen zu können oder zu
wollen: immer geht es um das punktuelle Zusammenführen
von Spezialwissen9. Erzeugt und gepflegt wird dieses Spe-
zialwissen aber in „klassischen“ Fachabteilungen, die dauer-
hafter bestehen bleiben als die Projektgruppe – die beim näch-
sten Projekt schon wieder anders zusammengesetzt sein kann. 

Wesentlicher Zweck ist das Verkürzen des „Weges nach
oben“: die Geschäftsführung wird über die Projektorganisa-
tion von Koordinationsaufgaben entlastet, weil die fachabtei-
lungsübergreifenden Abstimmungsprozesse auf niedrigerer
Hierarchieebene geleistet werden. Mintzberg diagnostizierte
eine strukturelle zeitliche Überlastung von Managern auf-
grund ihrer Rolle in der Organisation, Information gleicher-
maßen aufzunehmen und zu verteilen (vgl. Mintzberg 1991:
31-34). Bei komplexen Angelegenheiten kann die Kapazität
überfordert werden. Projektorganisation heißt, Informationen
nicht über den Kopf eines Managers zu kanalisieren, sondern
verschiedene Spezialisten eine (oder mehrere) Ebenen tiefer
direkt kommunizieren zu lassen. Das entlastet gleichermaßen
das Management und stärkt die Organisation.

Auch Binner schlägt in seinem Plädoyer für die Prozeßorien-
tierung keine prinzipiell andere Organisationsform als die
Funktionsorganisation vor. Die Punkte, mit denen er die
Funktionsorientierung kritisiert, treffen Unternehmen, deren
Strukturen bürokratisch verkrustet sind und die über dem Be-
tonen der Aufbauorganisation eine flüssige Ablauforganisati-
on vernachlässigen. Sicher leidet die Kundenorientierung,
wenn Abteilungen/Abteilungsleiter stärker eigene Zwecke
verfolgen als den Unternehmenszweck. Sicher sind solche er-
starrten oder in Grabenkrieg verfallene (vgl. Mintzberg 1991:
245-248) Unternehmen gut beraten, wenn sie ihre Mitarbei-
ter neu motivieren. Doch ein neues wissenschaftliches Para-
digma ergibt Binners organisationsentwickelnder Ratschlag
noch nicht. 

4 Vermittlung: verknüpfen der Perspektiven von Indivi-
duum und Organisation

4.1 Funktionsklassifikation im Vermittlungsprozeß

Zweck der Funktionsklassifikation ist es, die Vermittlung von
Arbeitskräften auf Arbeitsplätze zu vereinfachen. Vermitteln

heißt, den Bedarf der Organisation „Unternehmen“ mit den
von einem Individuum mitgebrachten Fertigkeiten und Er-
fahrungen zur Deckung zu bringen. 

Soziologisch betrachtet ist eine Organisation ein soziales Ge-
bilde sui generis, ausgestattet mit einem Eigenleben und In-
teressen, die nicht nur von den Interessen einzelner Organi-
sationsangehöriger verschieden sind, sondern auch von der
Summe der Interessen der Organisationsmitglieder. Umge-
kehrt sind die Organisationsmitglieder = Unternehmensan-
gehörigen Menschen, die nicht vollständig in ihrer Funktion
aufgehen. Vielmehr teilen sie die Organisationsziele nur be-
grenzt10, nämlich soweit es ihnen ihre eigenen Interessen ge-
bieten. Auch im eigenen Interesse muß die Organisation dafür
sorgen, daß ihre Mitglieder einen Sinn in ihrer Rolle/Tätig-
keit finden. Dies gilt in besonderem Maße für Positionen mit
hohen Entscheidungsspielräumen, was gleichzeitig mit ein-
schließt, daß die Organisation es akzeptieren muß, daß neben
den für sie rationalen Kriterien auch die persönlichen Krite-
rien des Entscheidungsträgers mit einfließen. Damit sind Ent-
scheidungen nie völlig rational, sondern enthalten ein Mo-
ment des (aus Sicht der Organisation) Beliebigen oder Will-
kürlichen.

Die Erwägung gilt auch für Personalleiter, denen die Ent-
scheidung über Einstellung oder Nicht-Einstellung eines Mit-
arbeiters/einer Mitarbeiterin obliegt. Neben den Anforderun-
gen, wie sie die zu besetzende Position stellt, spielen persön-
liche Präferenzen eine Rolle: Paßt die Persönlichkeit des Be-
werbers/der Bewerberin zur Firmenkultur bzw. genauer: ent-
spricht sie dem Persönlichkeitsideal, wie der Personalleiter es
aus dem Firmenleitbild herausdeutet? Eine Vielzahl nicht for-
malisierbarer Anforderungen und sehr persönlicher Ein-
drücke wirken bei der Einstellungsentscheidung mit, übrigens
auch auf Seiten des Bewerbers/der Bewerberin, der/die z.B.
aufgrund seines/ihres Eindrucks vom Unternehmensklima
die Bewerbung zurückziehen oder ein Vertragsangebot ab-
lehnen kann.

Hier stößt die Funktionsklassifikation – wie jede andere Klas-
sifikation – an ihre Grenzen: Sie bietet ein Raster zur Vor-
auswahl nach bestimmten Kriterien (und regelmäßig gehört
Berufserfahrung in dieser oder einer vergleichbaren Positio-
nen zu den entscheidenden Passagen des Anforderungspro-
fils). Die Vorauswahl der Bewerber/innen, die zum persönli-
chen Vorstellungsgespräch eingeladen werden, kann mit Hil-
fe der Funktionsklassifikation rational getroffen werden.
Aber auch bei sehr rationaler Auswahl spielen in der Endaus-
wahl personenbezogene Kriterien eine Rolle, die nicht klas-
sifizierbar sind.

4.2 Bildungsklassifikation im Vermittlungsprozeß

Ein Teil der personenbezogenen Merkmale ist jedoch klassi-
fizierbar, stellt mithin eine weitere für die Vermittlung nutz-
bare Dimension dar: das in der Aus- und Weiterbildung er-
worbene Wissen. Für manche Tätigkeiten gibt es gesetzlich
geregelte Zugangsvoraussetzungen, um sie ausüben zu dür-
fen. So muß man für die Tätigkeit als Arzt ein Medizinstudi-
um absolviert haben oder ein Steuerberater muß das entspre-
chende Examen abgelegt haben. In anderen Fällen wünschen
Firmen eine bestimmte Qualifikation, z.B. möchte eine Bank
die Position eines Firmenkundenbetreuers mit einer Person
besetzen, die Betriebswirtschaft studiert hat (während ande-
re Banken diese Position mit jemandem besetzen, der eine
Bankausbildung absolviert hat). 

Das in der Ausbildung (oder anderweitig: z.B. Fremdspra-
chen) erworbene Wissen ist personengebunden. Oft deckt es
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sich mit dem Wissen und den Fertigkeiten, die von der Posi-
tion erfordert werden, doch ist dieser Zusammenhang nicht
zwingend. So kann jemand Biologie studiert haben und spä-
ter in der Gesundheitserziehung tätig sein. Oder ein Privat-
kundenbetreuer einer Bank hat das fachspezifische und Pro-
duktwissen on the job erworben, nachdem er zuvor Germani-
stik studierte. Solche Fälle zeigen, daß es sich bei der aus-
geübten Funktion und der vorgängigen Bildung um getrenn-
te Dimensionen handelt. Ein Zusammenhang ist zwar wahr-
scheinlich (und für manche Funktionen gefordert), aber nicht
zwingend.

Um einer stringenten Systematik willen wurde eingangs das
Konzept vorgestellt, eben nicht alle für eine Vermittlung ein-
schlägigen Kriterien in einer Klassifikation unterzubringen,
sondern für unterschiedliche Dimensionen eigene Klassifi-
kationsinstrumente bereitzustellen, die ihren Gegenstandsbe-
reich nach bereichsspezifischen Kriterien untergliedern. Die
Funktionsklassifikation beschreibt das interne Gefüge einer
Organisation: welche Position in ihr ausgeübt wird. Welches
Wissen eine Person aufgrund ihrer Ausbildung etc. mitbringt,
ist auch deswegen eine andere Frage, weil nicht jede Position
das vollständige Wissen abverlangt. In der Person können da-
her Fertigkeiten schlummern, die in der aktuell ausgeübten
Position nicht abverlangt werden, daher auch nicht erfaßt wer-
den können – für eine andere Aufgabe vielleicht aber not-
wendige Voraussetzung ist. Bei der Vermittlung gilt es also,
sowohl die Anforderungen hinsichtlich der Berufserfahrung
mit Hilfe der Funktionsklassifikation als auch hinsichtlich der
Bildung (mittels eigener Klassifikation) zu erfassen. In der
Praxis kommen ggf. weitere Kriterien wie eine bevorzugte Al-
tersgruppe hinzu. Daraus läßt sich eine Schnittmenge bilden,
die mit den Schnittmengen der Bewerber/innen abgeglichen
wird, um so zu einer Vorauswahl zu gelangen.

Eine Bildungsklassifikation ist mit einer ähnlichen Matrix zu
erstellen: zu unterscheiden sind das Qualifikationsniveau und
die Fachrichtung. Das Qualifikationsniveau orientiert sich an
den formalen Abschlüssen. Es ergibt sich eine Rangfolge von
der Lehre über den Meister (Handwerk), die Fachschule
(Techniker [Elektro-, Drucktechniker etc.] bzw. Fachwirt
[Bankfachwirt etc.]), Fachhochschule, Universität bis zu Pro-
motion und Habilitation. Auf der anderen Seite ist die Fach-
richtung (auf jedem Qualifikationslevel) zu systematisieren.
Einen Ausgangspunkt könnten hierfür die Bereiche kauf-
männisch/rechtlich/steuerlich, mathematisch-technisch, so-
zial/sprachlich, kreativ/künstlerisch und Gesundheitswesen
bieten. 

Beim Entwurf einer Bildungsklassifikation ist jedoch zu be-
achten, daß nicht alles Wissen in der Ausbildung erworben
wird bzw. spezifische, manchmal vermittlungsentscheidende
Wissensbestandteile nicht direkt aus dem formalen Bil-
dungsabschluß ablesbar sind. Dies gilt etwa für die Kenntnis
bestimmter Programmiersprachen oder von Fremdsprachen.
Das eine wie das andere können für eine bestimmte Position
unabdingbar sein, und insofern wäre die Tatsache, daß eine
Person über diese Wissensinhalte verfügt, für Vermittlungs-
zwecke letztlich genauso zu handhaben wie etwa ihre Zulas-
sung zum Anwalt qua zweitem juristischen Staatsexamen (als
Ausbildungsabschluß). Ob die außerhalb der formalen Aus-
bildung gewonnenen Wissensbestandteile innerhalb dersel-
ben Klassifikation aufzunehmen wären oder Programmier-
kenntnisse ähnlich wie in den „bereichsübergreifenden Merk-
malen“ im Schlüsselsystem CoArb (Bundesanstalt für Arbeit
1992: 29) separat zu erfassen wären (gleiches gälte für Fremd-
sprachen und weitere Wissensbestandteile), wäre beim Ent-

wurf einer adäquat ergänzenden Bildungsklassifikation zu
diskutieren.

Weil die Entkopplung von Bildung und ausgeübter Tätigkeit
sich von geisteswissenschaftlichen Studiengängen auch auf
Lehrberufe ausdehnt, erscheint die Deckungsgleichheit von
Ausbildung und Beruf, wie sie von der Klassifizierung der
Berufe vorausgesetzt wird, nicht mehr angemessen. Wün-
schenswert wären statt dessen separate Klassifikationsinstru-
mente für die ausgeübte Position und die Bildung, wobei die
Bildungsklassifikation es ermöglichen sollte, auch diejenigen
Bildungsinhalte zu erfassen, über die jemand verfügt, ohne
sie in seiner aktuellen Position einsetzen zu können.

5 Probleme ausgewählter bisheriger Klassifikationen
von Erwerbstätigkeit

5.1 Die Klassifizierung der Berufe des Statistischen Bundes-
amtes

Die Klassifizierung der Berufe (vgl. Stat. Bundesamt 1992)
setzt beim Individuum und seiner „auf Erwerb gerichteten
Tätigkeit“ (Stat. Bundesamt 1992: 13) an: „Als Abgren-
zungsmerkmal für die einzelnen Berufe ... wird die ausgeüb-
te Tätigkeit verwendet“ (Stat. Bundesamt 1992: 16), d.h. Aus-
gangspunkt ist nicht die wirtschaftlich tätige Organisation,
sondern die Tätigkeitsverwandtschaften werden unabhängig
vom funktionalen Stellenwert der Tätigkeit entwickelt, und
zwar bottom-up. Dabei wechselt das Kriterium, nach dem Be-
rufe als ähnlich aggregiert werden: mal ist es das verarbeite-
te Material, aufgrund dessen Berufe zu einer Gruppe zusam-
mengefaßt werden, mal ist es ihr gemeinsames Milieu, mal
die Berufsaufgabe (der Zweck) oder das Objekt (vgl. Stat.
Bundesamt 1992: 14), oft auch gemeinsame historische Wur-
zeln, aus denen heraus Berufe sich entwickelten. Schon Frie-
ling kritisierte „die historische Fixiertheit der KdB“ (Frieling
1980: 68), mit der „altertümelnde Berufsbezeichnungen“
(a.a.O.) einhergehen.

In den Erläuterungen wird betont, daß „alle systematischen
Einheiten ... nach der Artgleichheit ... der Berufstätigkeiten
gebildet“ (Stat. Bundesamt 1992: 13) wurden, wobei „die
Stellung im Betrieb, d.h. welche Positionen Erwerbstätige in
der Arbeitskräfte-Rangordnung des Beschäftigungsbetriebes
einnehmen, kein Bestimmungsmerkmal ist“ (Stat. Bundesamt
1992: 16). Dennoch findet sich der Produktionsleiter (Be-
rufsklasse 7516) in der Berufsordnung 751 (Geschäftsbe-
reichsleiter, Direktionsassistenten a.n.g.) im Abschnitt V –
Dienstleistungsberufe – nicht aber im Abschnitt III – Ferti-
gungsberufe, obwohl es sich um die höchste Rangstufe in der
Fertigung handelt. Die Berufsklasse 6004 – Fertigungs- und
Produktionsingenieure findet sich in einem dritten Abschnitt:
Technische Berufe (IV). Den Berufsklassen sind Berufsbe-
nennungen zugeordnet, mit Hilfe derer Selbsteinstufungen
von Befragten ausgewertet und eingruppiert werden sollen.
Die Berufsbenennung „Fertigungsleiter“ findet sich bei-
spielsweise sowohl in der Berufsklasse 6004 als auch in der
in anderem Abschnitt angeordneten Berufsklasse 7516. Das
Verarbeiten von unterschiedlichen Hierarchieebenen kann bei
der Klassifikation der Berufe also zu Problemen führen, die
Eindeutigkeit von Zuordnungen läßt sich nicht durchgehend
sichern.

Weil die Klassifikation der Berufe auch darauf hin ausge-
richtet ist, Selbsteinstufungen von Befragten – insbesondere
bei umfangreichen Erhebungen (wie Volkszählungen) – zu
verarbeiten, finden sich auch Berufsbenennungen, die viel-
leicht gebräuchlich sind oder waren, aber nicht in jedem Fal-
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le aussagekräftig sind. Denn Selbsteinschätzungen sind nicht
immer exakt: Manche Befragte neigen zu sehr globalen Aus-
künften, und speziell für den öffentlichen Dienst weist das
Statistische Bundesamt darauf hin, daß „die aus den Tarif-
verträgen abgeleiteten Berufsbezeichnungen der Angestellten
(z.B. Büroangestellte, Verwaltungsangestellte) nicht immer
den Charakter echter Berufsbenennungen haben, d.h. sie las-
sen in vielen Fällen nicht die ausgeübte Tätigkeit erkennen“
(Stat. Bundesamt 1992: 16). Im privaten Sektor tritt das glei-
che Problem auf: Gar zu viele Tätigkeiten lassen sich unter
die Berufsbezeichnung „kaufmännnischer Angestellter“ sub-
sumieren – doch wie groß ist deren Aussagekraft? Auch un-
terscheiden Befragte nicht unbedingt zwischen ihrem Ausbil-
dungsabschluß und ihrer ausgeübten Tätigkeit. Zwar schließt
das Stat. Bundesamt „solche Betätigungen, die der theoreti-
schen Ausbildung dienen (z. B. Schüler/in, Student/in)“ (Stat.
Bundesamt 1992: 15) aus, doch mag es der Ausrichtung auf
die Eignung für Selbstauskünfte geschuldet sein, daß manche
Berufsklassen und -ordnungen etwas beinhalten, was zwar ei-
nen (akademischen) Ausbildungsgang eindeutig bezeichnet,
ohne daß aber die darauf folgende Erwerbstätigkeit genauso
eindeutig definiert wäre. 

Die Aussage etwa, daß jemand seinen Lebensunterhalt als
Philosoph (Berufsklasse 8824) verdiene, wirft sofort die Fra-
ge auf, ob derjenige von seinen Büchern lebe – also als frei-
er Schriftsteller arbeite – oder eine Philosophieprofessur in-
nehabe – also als Hochschullehrer arbeite. Ähnliches gilt für
die Berufsklassen 8834 – Geograph(en/innen), 8843 – Poli-
tolog(en/innen). Aus einer eindeutigen Ausbildung folgt nicht
unbedingt ein unverwechselbares Tätigkeitsprofil, wie die
Vielfalt der Berufsklassen unter der Berufsordnung 886 –
Psychologen/Psychologinnen zeigt: Für die nach einem Psy-
chologiestudium möglichen verschiedenen Erwerbsmöglich-
keiten finden sich deutlich nach Tätigkeit unterscheidende
Berufsklassen, z.B. 8866 – Psychotherapeut(en/innen) oder
8864 – Forensische Psycholog(en/innen) oder 8862 – Markt-,
Kommunikationspsycholog(en/innen). Nicht einzubeziehen
sind u.a. Marktforscher/innen, die zur Berufsgruppe 887 –
Statistiker/innen, Marktforscher/innen und verwandte Berufe
zählen. 

Unter der Berufsklasse 8862 – Markt-, Kommunikationspsy-
chologe finden sich nicht nur die Berufsbenennungen
„Marktforschungspsychologe“ oder „Motivforscher“, son-
dern die Verwandtschaft der Tätigkeit mit der eines Markt-
forschers (Berufsklasse 8872 in anderer Berufsordnung)
scheint offensichtlich höher als die mit der eines Psychothe-
rapeuten (Berufsklasse 8866 in derselben Berufsordnung).
Daher stellt sich die Frage, ob das Kriterium, die Einheiten
nach der Artverwandtschaft der Berufstätigkeit zu bilden (vgl.
Stat. Bundesamt 1992: 13) fallweise vernachlässigt wurde zu-
gunsten einer Zusammenfassung nach vorgängiger Ausbil-
dung – obwohl viele Ausbildungsgänge nicht auf genau eine
anschließende Berufstätigkeit hin qualifizieren, sondern ein
Bündel verschiedener Erwerbsmöglichkeiten eröffnen. 

Insbesondere ein Doktorand – Berufsklasse 8803 (Stat. Bun-
desamt 1992: 387) – paßt eigentlich nicht in die Systematik.
Denn strenggenommen sagt „Doktorand/in“ nur aus, daß je-
mand dabei ist, seine/ihre Bildung bis zur Promotion fortzu-
setzen. Ob er/sie gleichzeitig eine Stelle als wissenschaftli-
che/r Mitarbeiter/in an der Universität bekommen konnte oder
aber seinen/ihren Lebensunterhalt völlig anders – im Ex-
tremfall als Taxifahrer/in – finanzieren muß, bleibt dabei of-
fen. Das Statistische Bundesamt hält sein eigenes Kriterium
„Erwerbsorientierung“ insofern nicht stringent durch.

5.2 Die International Standard Classification of Occupations
von 1988

Die internationale Standardklassifikation der Berufe ISCO-
88 (International Standard Classification of Occupations), die
hier in der Version für die Europäische Gemeinschaft be-
trachtet wird (ISCO 88 [COM]) (Elias/Birch 1993), verfügt
über einen der Berufsklassifikation des Statistischen Bun-
desamtes vergleichbaren Aufbau: „Auf der untersten Ebene
befindet sich die zu klassifizierende Einheit – die Tätigkeit
oder job –, definiert als die von einer Person wahrzuneh-
menden Aufgaben und Pflichten“ (Elias/Birch 1993: 5). Es
wird bottom-up klassifiziert, wobei nur vier statt fünf Glie-
derungsebenen genutzt werden (in der Berufsklassifikation
des Stat. Bundesamtes sind den 33 Berufsabschnitten noch 6
Berufsbereiche vorgelagert, vgl. Stat. Bundesamt 1992: 20-
22). Der Ausgangspunkt bleibt jedoch derselbe, nämlich die
einzelne Person mit ihrer Tätigkeit. Ein Bezug zur Position in-
nerhalb der wirtschaftlich tätigen Organisation wird nicht her-
gestellt, bzw. die Stellung in der Hierarchie wird nur holz-
schnittartig über den Wechsel der Berufshauptgruppe erfaßt.
So wäre ein Aktienhändler einer Bank in der Gruppe 341 –
Finanz- und Verkaufsfachkräfte (Elias/Birch 1993: 34) zu
klassifizieren, der Leiter des Wertpapierhandels dieser Bank
hingegen in der Gruppe 122 – Produktions- und Operations-
leiter (Elias/Birch 1993: 22), wobei das spezifische des Auf-
gabenbereiches „Wertpapierhandel“ verlorengeht. Wo dazwi-
schen liegende Management-Ebenen (wie der Chefaktien-
händler oder die Gruppenleiter für deutsche, europäische und
internationale Aktien) einzuordnen wären, ist problematisch
(betont man den Führungsaspekt und klassifiziert in Berufs-
gruppe 12, obwohl das middle-management noch nicht zu den
„Geschäftsleitern und Geschäftsbereichsleitern“ gehört oder
klassifiziert man es gemeinsam mit den Fachkräften, obwohl
es sich um mittlere Führungskräfte handelt?).

Während das Grundproblem der von einzelnen Personen aus-
gehenden Berufsklassifikation bleibt, führt die ISCO die
skills als neues Konzept ein. Über das skill level wird der Grad
der Komplexität der jeweiligen Aufgabe erfaßt und mit der
Bildung verknüpft. Dabei muß es sich zwar nicht unbedingt
um eine formalisierte Ausbildung handeln, sondern die zur
Bewältigung der Aufgabe nötigen skills können ebensogut
über Berufserfahrung oder auf informellen Wege erworben
werden (vgl. Elias/Birch 1993: 5-8). Doch werden die vier
skill levels über Bildungsabschlüsse definiert. Unterschieden
werden die Primarschule, die Sekundarschule in Verbindung
mit einer betrieblichen Ausbildung, die Fachschule und die
akademische Bildung (vgl. Elias/Birch 1993: 7). An-
schließend werden acht der zehn Berufshauptgruppen jeweils
einem skill level zugeordnet (vgl. Elias/Birch 1993: 10). 

Der beobachtbaren Unabhängigkeit von erlernter und aus-
geübter Tätigkeit wird begrenzt dadurch Rechnung getragen,
daß die nötigen Kompetenzen auch anderweitig erworben
werden können. Damit bleiben Bildung und Beruf unscharf
miteinander verwoben (denn erstere bleibt das Definitions-
kriterium).

Um der vorfindbaren Entkoppelung von Ausbildungsstand
und Tätigkeit gerecht zu werden, müssen die ausgeübte Tätig-
keit und die Bildung einer Person unabhängig voneinander
klassifiziert werden. Das hier vorgestellte Konzept sichert die
Trennung von beiden Dimensionen auch dadurch, daß die Bil-
dung an die Person gebunden bleibt, die Erwerbstätigkeit im
Zusammenhang mit der Organisation, innerhalb derer sie er-
bracht wird, erfaßt wird. So wird das Risiko minimiert, daß –
auch entgegen dem eigenen Anspruch – Berufsbezeichnun-
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gen Eingang finden, die letztlich doch nur einen Bildungs-
stand thematisieren. Denn ein Zusammenhang zwischen bei-
den Größen bleibt zwar wahrscheinlich, doch kommt es vor,
daß ein Doktorand (Berufsklasse 8803, Stat. Bundesamt
1992: 387, aufgrund des abgeschlossenen Studiums viertes =
höchstes ISCO-skill level, Elias/Birch 1993: 7) seinen Le-
bensunterhalt mit Taxi-Fahren bestreitet (ISCO-Berufsunter-
gruppe 832211, die mit dem zweiten skill level einhergeht, vgl.
Elias/Birch 1993: 10), Bildungsstand und Anforderungen der
ausgeübten Tätigkeit also weit auseinanderklaffen. Auch jen-
seits dieses extremen Beispiels zeigt sich in vielen Branchen,
daß die Besetzung von Positionen mit gewissem Unabhän-
gigkeitsgrad von der Ausbildung erfolgt. So zeigte sich in ei-
ner Studie über die Personalstruktur im Fertigungsbereich der
kunststoffverarbeitenden Industrie12, daß die Produktions-
und Fertigungsleiter weitaus häufiger eine Ausbildung zum
Kunststoffmeister als ein Studium zum Dipl.Ing. Kunststoff-
technik absolviert hatten. Auch unter den Werksleitern fan-
den sich sowohl Meister als auch Diplom-Ingenieure. Gleich-
artige Positionen wurden also je nach Betrieb von Personen
ausgeübt, die das zweite oder das vierte ISCO-skill level (vgl.
Elias/Birch 1993: 7) mitbrachten. Bzw. aus der Perspektive
der Absolventen eines Kunststofftechnikstudiums betrachtet:
neben der (möglichen) Karriere in der Fertigung gibt es Ar-
beitsmöglichkeiten in der Entwicklung oder auch im Vertrieb.
Mit welchem Bildungsstand Positionen in der Fertigungs- und
Produktionsleitung besetzt werden, hängt auch von der At-
traktivität dieser Positionen für den avisierten Bewerberkreis
ab: wenn Ingenieure eher zu Aufgaben in Entwicklung oder
Verkauf tendieren, passiert es leicht, daß Betriebe um hoch-
qualifizierte Bewerber für Produktionsaufgaben ringen.

Ähnlich sieht es in der Druckindustrie aus, in der Druckerei-
leiter von ihrer Ausbildung her gleichermaßen Druck-Inge-
nieure oder Meister sein können. Es bieten sich zwei Wege an,
eine solche Situation statistisch zu verarbeiten: Entweder er-
klärt man, der Meister in der Produktionsleitung habe über
Erfahrung oder auf anderem Wege das gleiche skill level er-
worben wie ein Dipl.Ingenieur. Damit bleiben Ausbildung
und Beruf irgendwie miteinander verbunden, aber die Unter-
scheidungsmöglichkeiten via tatsächlich abgeschlossener
Ausbildung verschwimmen. Oder aber man betrachtet – wie
hier vertreten – die erreichte Position und die Bildung unab-
hängig voneinander, nicht zuletzt auch, weil insbesondere
Führungspositionen Kompetenzen erfordern, die nicht über
eine formale Bildung vermittelt werden (etwa die Fähigkeit
zur Personalführung). Beide Dimensionen lassen sich dann
exakt erfassen und etw a bei der Vermittlung nach Bedarf
kombinieren.

Wichtig scheint der Hinweis auf den grundlegenden Unter-
schied zwischen der ISCO und dem hier vorgestellten Kon-
zept einer funktionalen Klassifikation: Während die ISCO ei-
nem Berufskonzept verhaftet bleibt, mit dem sich insbeson-
dere die Stellung in hierarchischen Großunternehmen schwer
beschreiben läßt, steht eben diese Position (nach Hierarchie-
ebene und Aufgabenbereich) im Mittelpunkt der Funktions-
klassifikation.

5.3 Das Schlüsselsystem CoArb

Die Bundesanstalt für Arbeit entwickelte für Vermittlungs-
zwecke ihr „Schlüsselsystem für die computerunterstützte Ar-
beitsvermittlung in den Arbeitsämtern“ (Bundesanstalt für
Arbeit 1992, im folgenden zitiert als „CoArb“), das im we-
sentlichen auf den Berufsordnungen und Berufsklassen der
Klassifizierung der Berufe13 des Statistischen Bundesamtes
beruht (CoArb, 5). Diese „Hauptsuchkriterien ... werden
durch Merkmale ergänzt“ (a.a.O.), die in zehn intern nicht
weiter systematisch untergliederte Gruppen eingeteilt sind.
Während die drei Gruppen zur EDV: Programmiersprachen,
Betriebssysteme und Datenbanksysteme, stringent aufgebaut
sind und unmittelbar einsichtig wirken, beschreiben die an-
deren Gruppen sehr disparate Gegenstandsbereiche. CoArb
versucht, die verschiedensten Facetten des Arbeitslebens über
Listen von Schlagwörtern zu erfassen. Die verschiedenen er-
faßbaren Aspekte werden dabei aneinandergereiht und mit
völlig anders gearteten Merkmalen durchmischt. 

Die Gruppe „funktionsorientierte Merkmale“ (CoArb: 23-25)
benennt viele wichtige Funktionseinheiten des Unternehmens
wie 179 – Fertigung, Produktion, 206 – Verkauf oder 244 –
Controlling (vgl. CoArb: 24). In derselben Gruppe erscheint
aber auch der hierarchische Status, z. B. mit 232 – Assistenz,
243 – Trainée oder 231 –Werkstattleitung. Weiter werden die
eingesetzten Arbeitsmittel benannt, insbesondere solche aus
der EDV: 141 – Textverarbeitung, 144 – Desktop-Publishing
(DTP), 164 – CAD oder ganz allgemein 254 – Bildschirm-
arbeit.

Die folgende Gruppe „Branchen und Produkte“ (CoArb: 25
f.) enthält teils sehr spezifische Einträge von Branchenbe-
zeichnungen, Produkten oder Materialien, wie z.B. 302 –
Fleisch- und Wurstwaren, 366 – Verlagswesen, Pressewesen
oder 404 – Braunkohle, teils aber sehr allgemeine, damit
kaum aussagekräftige Begriffe wie 414 – Behälter oder 431
– Kleinteile. Eine Systematik ist nicht zu erkennen, insbe-
sondere ist bei manchen Produkten wie z.B. 452 – Möbel oder
453 – Teppiche nicht erkennbar, ob es um Möbelherstellung
oder Möbelhandel bzw. Teppichherstellung oder Teppichhan-
del geht. Auch ist die Liste – anders als z.B. die Klassifizie-
rung der Wirtschaftszweige (Stat. Bundesamt 1982) – nicht
mehrstufig gegliedert: es erfolgt keine Trennung in Oberbe-
griffe und Detailangaben.

Die Gruppe der „Merkmale aus einzelnen Berufsbereichen“
(CoArb: 27-29) enthält ebenso wie die Gruppe „Allgemeine
Merkmale“ (CoArb: 23) bestimmte Verrichtungen und Hand-
arbeiten, die im gewerblichen Bereich anfallen (wie 017 –
Biegen, 100 – Sägen, 123 – Verpacken oder 602 – Bügeln,
792 – Maschinenschreiben). Diese sind durchmischt mit Pro-
dukten und Branchen wie 584 – Baumwolle, 588 – Hartfaser
oder 573 – Energietechnik, mit Bildungsabschlüssen wie 752
– Magister (M.A.) oder 755 – Promotion und Wissenschafts-
disziplinen (718 – Chemie, 736 – Archäologie, 740 – Philo-
logie).

Insgesamt handelt es sich also um Schlagwortlisten, mit de-
nen versucht wird, Mängel der Klassifizierung der Berufe bei
matching-Prozessen zu kompensieren, ohne daß jedoch ein
gestuftes und systematisches Konzept entwickelt wird, wie
die Klassifikationsmöglichkeiten der Klassifikation der Be-
rufe weiter detailliert werden könnten.

6 Integration der Mehrdimensionalität von Funktion,
Branche und Bildung

Wie gezeigt, ist es problematisch, auf Erwerb gerichtete, aus-
geübte Tätigkeiten und Bildungsgänge in einer Klassifikation
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1993: 51.

12 Menne, interne Studie für TASA Int., März/April 1999
13 Sowohl die Neufassung der Klassifizierung der Berufe als auch CoArb er-

schienen 1992; CoArb beruht auf der Vorgängerfassung der heute aktuellen
Klassifizierung der Berufe.



gleichzeitig systematisieren zu wollen. Weiter erwarten viele
Unternehmen vom Bewerber Erfahrungen in ihrer Branche.
Oben wurde darauf hingewiesen, daß eine Grobzuordnung zu
Branchen auch innerhalb der Funktionsklassifikation uner-
läßlich ist, aber eine Branchenklassifikation (NACE, SICC
o.ä.) weder ersetzen kann noch will. Vielmehr sind diese drei
Dimensionen Unternehmensbranche, Funktion und Bildung
für Vermittlungszwecke sowohl beim suchenden Betrieb als
auch bei den Bewerbern getrennt zu erfassen (wobei die Funk-
tion in ihren drei Dimensionen Hierarchieebene, Branchen-
grobzuordnung und Aufgabenbereich klassifiziert wird).
Über Schnittmengenbildung läßt sich eine Vorauswahl der zu-
einander passenden Positionen und Personen treffen – was mit
EDV-Unterstützung auch praktisch keine Probleme aufwirft. 

Über ein solches Vorgehen, disparate Sachverhalte auch se-
parat zu klassifizieren, gewinnt man hohe Flexibilität, um auf
konkrete Vorgaben des Unternehmens oder besondere Wün-
sche des Bewerbers zu reagieren. Beispielsweise sucht ein
Hersteller von Tuftingmaschinen (zur Herstellung von Tep-
pichböden) einen Anwendungsberater, der die Teppichboden-
hersteller in Fragen der Produktionstechnik und der Optimie-
rung der Maschinennutzung beraten soll. Die Vakanz wäre
wie folgt zu klassifzieren: Die Firma gehört zur NACE-Bran-
chenklasse 29.54 „Herstellung von Maschinen für das Tex-
til-, Bekleidungs- und Ledergewerbe“ (vgl. Stat. Bundesamt
1982: 27). Mithin handelt es sich um einen Industriebetrieb
(Branchengrobklassifikation „i“) und dort im Abschnitt „Ver-
trieb“ (i 2) um die Gruppe „Anwendungsberatung/technischer
Außendienst“ (i 2113). Als Fachkraft ohne Führungsaufgaben
stehe der Anwendungsberater z.B. auf der 4. von 4 Hier-
archieebenen. 

Die Firma braucht jemanden, der die Besonderheiten des Tuf-
ting kennt, weiß aber aufgrund ihrer starken Marktstellung,
daß es kaum direkten Wettbewerb gibt und somit auch kaum
Anwendungsberater vom Wettbewerb gewonnen werden
könnten. Wer könnte das notwendige Know-how noch mit-
bringen? In Frage kämen die Anwendungsberater aus ande-
ren Zulieferbranchen für die Teppichbodenindustrie, etwa von
Herstellern der Fasern oder des Trägermaterials, also Suche
nach Personen mit gleicher Funktionsklassifikation, aber aus
der anderen NACE-Branche 24.7 „Herstellung von Chemie-
fasern“. Oder man denkt an Entwicklungsingenieure bei ei-
nem Anwender = Teppichbodenhersteller, idealerweise aus
der Verfahrenstechnik: NACE-Branche 17.51 „Herstellung
von Teppichen“, dort aber im Aufgabenbereich „Technik“
(i 5), genauer in der Abteilung „Verfahrensentwicklung“ (i
513) und zusätzlich einem Ausbildungskriterium „Dipl.Ing.“. 

Diese Suchen lassen sich über eine „Oder-“Verknüpfung mit-
einander verbinden. Mittels der Funktionsklassifikation in
Verbindung mit Branchen- und Ausbildungsklassifikation
lassen sich komplexe Abfragen formulieren, über die sich alle
in Frage kommenden Bewerber auch dann erfassen lassen,
wenn verschiedene Positionen in unterschiedlichen Branchen
für die vakante Position qualifizieren würden. Bei Einsatz ei-
ner relationalen Datenbank ist es möglich, für verschiedene
Branchen jeweils andere Funktionsbereiche als relevant an-
zugeben und so die Suche gleichermaßen breit und gezielt zu
gestalten.

Auch in umgekehrter Suchrichtung kann die Funktionsklas-
sifikation in Verbindung mit Ausbildungs- und Branchen-
klassifikation unterstützen. Ein Herr Müller-Lüdenscheidt
sucht z.B. eine neue Herausforderung. Nach seinem Studium
der Elektrotechnik begann er in der Entwicklung eines Un-
ternehmens der Meß-, Steuer- und Regeltechnik (NACE-
Branche 33.20) und wechselte später in den Vertrieb, den er

jetzt leitet: Über 3 Gebietsverkaufsleiter führt er 12 Außen-
dienstmitarbeitern sowie 8 Mitarbeiter im Innendienst und be-
richtet an den Spartenleiter, der wiederum direkt dem Vor-
stand unterstellt ist, also 3. von 5 Ebenen, Vertriebs-Gesamt-
verantwortung (i 20). Sein nächster Karriereschritt könnte –
neben der Übernahme einer (nach Mitarbeitern und/oder Um-
satz) größeren Vertriebsverantwortung – aufgrund seines
technischen Hintergrundes auch die Leitung eines Profit Cen-
ters (i 104) sein, die die Führung von Vertrieb und Technik
umfaßt. Herr Müller-Lüdenscheidt könnte also nach Vakan-
zen in beiden Aufgabenbereichen auf passender Hierarchiee-
bene suchen. Die Beliebigkeit der Kombinations- und Ver-
knüpfungsmöglichkeiten innerhalb von Branche, Funktion
und Bildung und miteinander könnte schlimmstenfalls durch
eine unflexible EDV begrenzt werden. Doch ist das nur ein
programmiertechnisches, kein logisches Problem mehr.

Abschließend sei erwähnt, daß bei EDV-gestützter Vermitt-
lung noch weitere Selektionskriterien zur Bildung möglichst
kleiner Schnittmengen attraktiver Firmen oder in Frage kom-
mender Bewerber herangezogen werden können, wie z. B. der
Standort (eingrenzen der Region über einen Postleitzahlbe-
reich) oder das Alter. Sie können mit den Kriterien für Bran-
che, Funktion und Bildung beliebig kombiniert werden.
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